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dem ausgebrochenen letzten Krieg ( mit den Tür¬
ken) zu behandeln . ( L. 208 .)

Tz>rol:
. §. i . Regwlirung der Dynastien . ( I . H . Z78. )

§. 2. Die Waldstrettigkeiten in Tyrol gehören un¬
ter die Gerichtsbarkeit der Berggerechte . ( I.
II . Z8Z.)

5- Z. In Tyrol sollen die Gemeinden ohne Vor¬
wissen deskeinen  Rechtsstreit anfangen.
(I . II. 4Z4 )

§. 4 . Höchste Entfchliessung vom i . Apr . r/yr
über die Desiderien der Tyrolischen Landesstän¬
de. ( L. lZZ. )

§. 5 - In Tyrol wird das Stämpel - und Erb-
steuergefäll aufgehoben . ( 1791 . Dez . 18)

§. 6 . Den Gemeindevorstehern oder Ausschüssen
wird die Anzeige eines in ihren Gemeinden sich
ergebenden Sterbfall bey Haftung eines dieser-
wegen einem Dritten zugehenden Schadens
eingebunden . ( 1792 . Jan . 24 .)

§. 7 . Von Kleidern und Mobilien kann kn Tyrol
kein Mortuarium genommen werden . ( 1792
Jän . 26.)

U

^leberbeschau findet weder kn der ersten noch zweyteni
Instanz statt . ( I . I. iz . - . 200 . 1. 249 .)

Ueberseyer , s. Triest §. 6.
Ueberschatzung hat nicht statt . ( I . I . iz . §. 201 .)
Uebertraguny eines erbländischen unbeweglichen Gut?

an einen Fremden , als ein Eigenthum , oder
darauf ein Recht zu gründen hat nach der Vor¬
schrift der österreichischen Gesetze zu geschehen. ( I.
M . 59 i . Hauptst . I . Z. 5*

Ums
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Umstände ( zusammentressendc ) wann solche den Beweis
bewirken . ( I . V . 848 .)

Umfahrung:
l Umfahrung des Grenzzollamtes , oder Be-

tretung eines verbotenen Weges wird mit dem
Verfall der Ladung und des Fuhrwerks bestraft.
Ilebersteigt aber das Fuhrwerk die Waare im
Werthe , so ist nicht nur die Ladung
verfallen , der Eigentümer des Fuhrwerks muß
aber hier den Werth der Wgare noch besonders
zur Strafe erlegen . Alles dieses hat auch da-
mahls statt , wenn die Nichtigkeit der Ucbertre-
tung erst durch Untersuchung erhoben , und be¬
wiesen wird . ( Jos . ? . G . §. yr .)

§ . 2 . Umfahrung , des Grenzzollamtes von Reisen¬
den wird mit dem Verfall ihrer Bagage , wor¬
unter aber die Baarscl )aft , Wechselbriefe und an¬
dere Papiere , und dje nätbigen Kleidungsstücke
nicht begriffen sind , bestraft.

§ . z . Umfahrung des Grenzzollamtes von Post-
^ oder anderen Fuhrkncchten mit einer Parthey

wird an denselben mit vierzehntSgiger öffentli¬
cher Arbeit bestraft ; wäre ., aber dabey eine
Schwärzung verübet worden , so werden selbe

' als Mithelfer angesehen . ( Joseph . Z . G . § . 7§ )
Unsyeld , s. Umgeld.
Uneheliches Rind.

Z. i . Unehlichen Kindern , von welcher Art von
Beyschlaf sie in die Welt kommen , gebührt von
ihren Aelrern der Unterhalt , vorzüglich aber
von dem Vater , für welchen Jener zu halten
ist , welcher entweder während der Schwanger¬
schaft bey der Geburt , oder sonst durch die
kleinste Handlung das Kind für das seinige er¬
kennt , oder des mit der Mutter in den ersten
brey Monathen gepflogenen Beyschlafes selbst
geständig ist , oder überwiesen werden kann.
(B . G . B . IV . Hptst . § . io .)
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L. 2. Der Unterhalt eines unehlichen Kindes ist
^ nach dem Kind der Mutter ausznmessen, die

Unterhaltung des Kindes aber muß von dem
Vater so lang geschehen, daß es der Mnttcrhülfe
entbehren, und sie in der Fortsetzung ihres
Nahrungsgescdästes nicht gehindert werde. ( B.
G. B. IV. Hptst. §. n )

§. Es hängt von der Wüllkühr des Vaters
" ab , sein ausser der Ehe erzeugtes Kind zu

Hause, oder außer demselben zu unterhalten,
nach-dem Maß des Unterhaltes gebührt dem
Vater die Gewalt über das Kind. (B. G. B.
IV". Hpest. §. l2)

§. 4. Der Mutter liegt der Unterhalt ihres außer
Ehe erzeugten Kindes allein ab , wenn sie den
Vater nicht anzeigen, oder den binnen drey
Monathen mit ihm gepflogenen Veyschlaf nicht
beweisen kann. ( B. G. B. IV. Hptst. §. iz .)

§. 5. Oie Obliegenheit eines unehlichen Kindes
erstreckt sich nach dem Tod der Aeltern auf alle
diejenigen, an welche die väterliche oder müt¬
terliche Erbschaft, auf was immer für einen
Weg gekommen ist. B . G. B. IV. Hptst. § 14)

§. 6. Der unehlichen Kinder bestimmt das Ge¬
setz zwey Klassen, zu der ersten rechnet sie jene
Kinder, welche von Aeltein erzeuget worden,
deren Beyde, oder ein Lheil derselben zur Zeit
der Erzeugung verehlicht waren, das ist, wel¬
che durch den Ehebruch erzeugt worden sind,
oder welche sich wegen eines bestandenen Ehe-
hinderniß nicht ehlichen konnten. Dergleichen
Kinder rechnet das Gesetz zu den wirklich un¬
ehelichen, und können ihnen von der Vater-
noch Mutterscite die Rechte der Verwandschaft
zu Gute kommen, mithin beschränken sich die
Rechte dieser Kinder bloß auf den bestimmten
Unterhalt. ( B. G. B. IV. Hptst. §. 15.)

§. 7- In die zweyte Klasse setzt das Gesetz jene
^ Kinder, welche zwar außer dec Ehe von znrey te-

dr-
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digen Personen in die Welt kommen, oder aus
einer ungültigen Ehe erzeuget worden, bey wel¬
chen das im Weg gestandene Ehehinderniß hät¬
te können gehoben werden. Dergleichen Kinder
erklärt das Gesetz sowohl von der Vater - als
Mutterseite aller Rechte theilhafttg, worauf ehe¬
lich gebohrne Kinder Anspruch machen. (B. G.
B. IV. Hptst. §. i6 .)

8. 8. Bey Kindern welche von zwey unverehelich¬
ten Personen erzeugt worden, treten die in vor¬
stehenden§. 7. enthaltenen Rechte ein, wenn
dergleichen Kinder durch eine von ihrem Vater,
oder von ihrer Mutter mit einer dritten Person
geschlossenen Verehelichung wirklich unehelich ge¬
macht worden. Eine dergleichen Ehe findet nur
statt , wenn die Aeltern sich wegen der Kinder
vor Gericht abgefunden haben. Im Widrigen
stehen dem Kind seine Gerechtsamen offen. (B.
G. V. IV. Hptst. §. 17)

§. 9. Mit dem 15. Iuly 178z ist das in Tyrol be¬
standene Recht, v̂ermög welchem unehelich ge¬
hobene Kinder nicht testiren konnten, erloschen.
(I . 1. 162.)

Z. 10. Bis zum isten Jänner 1787 stehen den un¬
ehelichen Kindern in der Erbfolge ab inteliato
bloß jene Erbrechte zu, welche ihnen vor der
neuen gesetzlichen Erbfolge eigen gewesen sind.
(3 . IN. 595. ) .

Z. n . In jenen Fällen, von welchen der§. 7. Mel-
dung'macht, sind uneheliche Kinder aller Rechte
theilhaftig, welche ehelichen Kindern eigen sind.
Die exsure reprsolentationis hergeleiteten Rech¬
te, sind darunter begriffen. ( I . IV . 629.)

Z. 12. Ob ein uneheliches Kind mit einer, oder
mehreren ledigen Personen erzeuget worden ist,
darauf hat der Richter nicht zu sehen, da das
b. G. B. dieserwegen keinrn Unterschied(§. 7.).
macht. (I . IV.647.)

Z.»z.
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L. rz . Nur dem Mann sieht das Recht zu , die
- eheliche Geburt eines von seiner Frau gebohrnen

Kindes zu bezweifeln . (I . IV 648 . b .)
H. 14. Uneheliche Kinder erhalten : a) mit der Ge¬

burt den Namen des Vaters nicht aber seiden
Adel und Wappen , das Kind kann nach dem
Gesetze, Erziehung , Unterhalt , und Vertretung
nach der Art fordern , wie solche ehelichen Kin¬
dern eigen ist ; auch sieht einem dergleichen Kind
nach dem Tod des Vaters , oder Mutter das

- Erbrecht , und alle hieraus fltesscnden Gekechtfa-
me zu, in so weit das Vermögen ein frey ver¬
erbliches Gut ist, und wird in solchem Fall dem
Kinde Adel undWappen eigen. ( §. 7 .) b ) Wenn
sich zwey unverehelichte Personen Heyrathen ; so
erhalten ihre außer der Ehe erzeugten Kinder
den Adel und das Wappen des Vaters , wie auch
die Erbfolge in die nicht frey vererblichen Gü¬
ter . ( Z. 8 ) c) Wenn eines von dergleichen Ael-
tcrn eine dritte Person eheligt ; so bleibt dem un¬
ehelichen Kinde das Recht offen , Erziehung,
Unterhalt und Vertretung zu fordern . Allein die
Erbrechte erlöschen in Hinsicht jener Aeltern,
von welchen zur Zeit des Todes eheliche Kinder
vorhanden sind. ( §. z .) I . IV . 66i .)

H. 15. Vorstehende Rechte ( §. 14.) gemessen ohne«
Ausnahme alle uneheliche Kinder , wenn sie auch
vor dem ersten Jänner 1787 oder wann immer
gebohren worden sind, mithin kann ihnen auch
die zwischen den Aeltern vorgegangene . Abfin¬
dung nicht schaden. ( I - ^ 66g .)

§. r6 . Unter den §. 7 . aufgeführten Kindern sind
auch jene begriffen, welche von Aeltern gezeuget
worden , zwilchen welchen wegen der Seitenver¬
wandtschaft , oder Schwägerschaft ein Ehehin-
derniß bestanden hat . ( I . IV . 6yz .)

Z. 17. Das Taufprotokoll kann damahls nur den
Beweiß geben, daß Jemand Vater zu einem außer
der Ehe erzeugten Kind seye , wenn in demsel¬

ben
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ben unter des Pfarrers, und Pathen eigenhän¬
diger Unterschrift folgendes eingetragen wird:
„Die als Vater angemerkte Person sey zugegen
,,dem Pfarrer und Taufpathen wohl bekannt
„gewesen, habe sich zum Vater des Kindes be¬
kennet , und entweder selbst verlegt, daß ihr
„Bekenntnis; im Taufprotokoll angemerket wer-
„de, oder habe wenigstens zu dieser Anmerkung
„aufErinnerung eines Dritten ihre Einwilligung
ertheilt. ( I - lV. /ZZ-)

§ l8. ») Dem unehelichen Kind ist der Vater den
Unterhalt zu leisten schuldig, auch wenn die Mut¬
ter ihres Rechtes sich nicht bedienen wollte, b)
In Hinsicht des Unterhaltsorts eines unehelichen
Kindes ist sich an den Z. 12. des vierten Kapi¬
tels des b. G. B. zu halten, c) Der §. 12. des
vierten Kapitels des b. G. B. wegen des Un¬
terhalts eines unehelichen Kindes in dem Hau¬
se des Vaters ist, vur von jenen Vätern zu ver¬
stehen, welche ihre eigene Haushaltung ha¬
ben. (Z. V. 82Z.)

§. iy. Die von §. l . bis mit 8-, ferner die §. »i.
bis mit r3 anfgeführten Anordnungen werden
für aufgehoben erklärt, und folgende Richtschnur
bestimmt.

§. 20. Uneheliche Geburt ist weder der Ehre nach¬
theilig, noch kann solche im Fortkommen hindern,
(l . . 1.5. §. 4. 3.) .

§.' 21. Unehelichen Kindern gebührt von ihren Ael-
, tern, oder derselben Erben der Unterhalt solang

bis sie sich selbst ernähren können, ( l-. H5. §.
4- b. )

Z. 22. Wo der Vater des unehelichen Kindes nicht
bekannt ist, hat die Mutter für den Unterhaltzu
sorgen, ( l-. 115. §. 4. c.)

§. 2.g. Der Unterhalt eines unehelichen Kindes ist
nach dem Stand der Mutter zll bestimmen.
i '5- §. 4. cl. )
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Z. 24 . Der Vater kann sich mit der Mutter wegen
des Unterhaltes des Kindes abfinden . Auch in
dem Fall der Abfindung hat der Vater für den
Unterhalt des Kindes , wenn solcher ermangeln
sollte , zu sorgen , und kann hierzu durch Oerichts-
zwang verhalten werden . ( 1-. . 115 . §. 4 . e .)

Z. 25 . Uneheliche Kinder fuhren bloß den Geschlechts¬
namen der Mutter , jedoch ohne .Adel und Wap¬
pen . Wegen der Vormerkung des Namens des
Vaters im Taufprotokoll gilt alles jenes , was
im §. 17 . aufgeführt ist . ( is.. uz . §. 4 . k.)

§ 26 . Gesetzliches Erbrecht kommt unehelichen Kin¬
dern weder nach dem Vater , noch nach einem
Verwandten der beydcn Aelrern zu . ( 1 .̂. 115.
§. 4 8-)

§ . 27 . Jedes uneheliche Kiyd ist auch von der Erb¬
folge der Mutter ausgeschlossen , welches von
Aeltern erzeuget worden ist , zwischen welchen zur
Zeit der Erzeugung eines von dem Hindernissen
vorhanden war , wel )e in § . 14 , 15 , 17 , 19,
LZ und 25 des Zten Hptst . des b . G . ent¬
halten sind . ( I . . 115 . §. 4 . Ir.) '

§ . 28 . Jedes uneheliche Kind tritt in das Erbfol¬
gerecht nach der -Mutter wenn sie keine ehelichen
Kinder hinterläßt , und das Kind von zwey sol¬
chen Personen erzeugt worden ist, zwischen wel¬
chen keines der gesctzmässrgen Hindernisse ( § . 27 .)
bestand . Beym Mangel ehelicher Kinder gebührt
dem unehelichen der Pfltchttheil gleich dem ehe - -
lichen Kind . Auch kann , das uneheliche Kind sem
Recht auf dessen Pfltchttheil geltend zu machen
suchen , ( l, . uz . §. 4 . 1.)

Z. 2y. Heyrathen sich die Aeltern eines unehelichen
Kindes , so tritt das letztere , von der Zeit der
geschlossenen Ehe in alle Rechte eines ehelichen
Kindes . ( L. . H5 - § . 4 . k .)

Z. Zv . Im Falle das uneheliche Kind vor der Ehe»
lichung seiner Aeltern gestorben ist, hat die Ver¬

ehr-
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ehelichung auf die , von demselben etwa vor¬
handenen Enkel keine Wirkung , ( D . i rz . § . 4 . 1.)

§ . 3 «. Kinder , welche in einer von beyden Aeltern
rechtmäßig geschlossenen Ehe erzeuget worden
sürd , behalten den Namen , Stand , und das
Wappen ihrer Aeltern , und treten in die Erb¬
folge des frey vererblichen Vermögens auch nach
getrennter Ehe , der Erbfolge des nicht frey ver¬
erblichem Vermögens sind sie nicht fähig . ( 1^.
HZ. §. 4. m.)

§ . za . Kinder , welche vor dem Gesetz vom 22 . Febr.
1791 geboren worden , behalten alle Rechte , zu
deren Besitz sie nach den bestandenen Gesetzen
bereits gelangtsinb . ( D . H5 . Z. 4 . U.) S . Suk-
cesionsrccht.

Unfähig zur Ehe. f. Ehe§. 4. 17. 13.
UngeL- :

§ . i . Herzog Rudolf ist mit allen Geistlichen vnd
Weltlichen Fürsten , Prelaten , Pfarrherrn , Land
Herrn , Ritter und Knechten über eins kommen,
das er sie auf das iZ5 § Jahr überheben wolle
seiner Münz . 2) An der Mänzstadt haben sie
ihnen hinwiderum bewilligt , vor allem dem Wein,
Möth , und Bier , so unter und ob der Ennß ver¬
schenket wierd , denn Zehenden Pfening von 8t.
Iörgentag bis auf ein Jahr ; z ) Da solches
Niemand zur Beschwärung reichen , als denn Ga¬
sten , so in Oesterreich wandeln , und gunainen
Volkh so von Zapfen drinket . 4) Daher sollman
die Maß , und den zehenden Tbäil kleiner ma¬
chen . 5) Aber jedem frey seyn dieselbe Maß so
theurr als zurueffen , und geben , als zuvor die
große Maß . 6 ) Damit auch der fremde vnd ge-
niaine Volk , die Unentgolden seyn , sollen die
Schencken Rechte Maß geben und jede Maß auf
Pfanwerthangster ! gericht werden , damit Bleib
jedermann unbetrogen von dem Leuthgeben , die
vormahls nach ihren Muthwillen geschencket ha¬
tzell, 7) Der Herzog soll den Ungelb besitze» mik'
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fernen Leuthen , die sollen alle Wochen einmahl,
oder zweymahl auf Verkehrte Täg alte Maß
Besichtigen und wann sie ungerecht finden , sol¬
len sie Bringen zum Gericht für dem Herrn,
oder dem Richter . 8) Ein jedes Gericht , wo fal¬
sches Maß gefunden wird , kann man zur Stra¬
fe ein Pfund Wiener Pfennig ihm selber zu Nuz
nehme .n, und so oft als dieselbe Maß Ungerecht
befunden wird , und dessen von sonderen Gnaden
des Herzogen . 9 ) Darum soll allein des Herzo¬
gen Leuthen Amt geglaubt werden , n ) Wie
ein jeder die Maß ausruffen Läst , also soll ers
Verungelden , oder Zehenden thail des Gelts des
Herzogen Amtmannzustellen , n ) Wer wieder
der Ambtleuthwissen , vnd Verlaub Unverungel-
det aufsindet , oder Schenket , oder auf ein Faß
mehr Schenket , als vor darinnen gewesen ist,
der soll daß Faß mit demselben getränkh Ver¬
loren haben , vnd dazu umb finf Pfund Wienner

' Pfennig gestraft werden . 12) Der Wandel , soll
dem Herrn oder Richter jeden Orths erfolgen,
und darumb sollen sie sein des Herzogen Ambt-
leuthen einfeltigltch Glauben geben , iz ) Doch
das ihme dem Herzogen von solchen Verfallenen
Getränk , sein ungeld ervolge . 14 ) Gros vnd klein
Wanndl von ungerechter Maß soll dem Herrn
vnd Richter bleiben , ihnen selbst zu Nuz , ohne
alle Gnad . 15 ) Wann das Jahr nach dem ge¬
nannten 8t . Jörgen Tag ausgehet so soll ein je¬
der Herr oder Richter dem Herzogen Gey sein
treben Wijßen Lassen wie viel der gros vnd klein
Wanndl des Jahrs gebracht habe . 16 ) Die Vor¬
genannte Lannd Herrn und Richter sollen denn
Ungeld mit allen Sachen fürdern , vnd dem Ambt
Leuthen Behilfflich sein . 17 ) Der Herzog behält
ihme seinem Brüdern und Erben bevor allen und
jeden Wanndl so in der Geistlichen Häuser vnd
Gebiethen gefallen . 18 ) Da einer der Ambtleuth
rn Mand§Gericht unrecht HWlen würde, das.
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sollen die Land Herrn vnd Richter bringen au
dem Herrn oder sein Lannd Marschalch in Oester¬
deich die will er Straffen vnd Bessern an Leib
vnd am Gutt nach Gelegenheit der Schuld . 19)
Wann nach st. Jörgen Tag ein Jahr verlauft,
so soll dieser Aufsatz absein, Es were da» fach,
daß der Herzog mir den Land Herrn vorhin über
ein kam, daß sie davon lassen mögen es zu bei¬
den thalllen nützen südlicher vnd richtiger seyn
dann die Münz. 2v) Mit solchen underschied wan
es ihme vnd seinen Brüdern Mtßfalt , daß sie
davon Laßen mögen, vnd sie wider zu ihrer Münz
mögen halten. 21) Da aber ihnen dieser Neue
auffatz des Ungeldh Vesser gefiel; so will er den
nehmen in sein vnd aller Kloster vnd Pfafhett
gedickten, als er des vormals angefangen hat.
22) Welcher Land Herr , daß mit ihme halten
wolle dem will er der Münz überhebcn, welcher
nicht auf denn vnd deß Leuth, will er haben sein
Münz als mit der Freuheir Rechten, vnd Ge¬
wohnheit als von alter Herkommen ist. Besche¬
he das er vnd Un Land Herrn in der nächsten
Jahrsfrist über ein kommen das er die gengnn-
ten Münz genzltchen ablassen, vnd sich zu dem
Angeld halten soll, so sollen sie es Baidenthal-
ben, an der Münzstadt zu eitler ebrgkeit machen,
vnd Verschreiben. 24) Könnten sie aber nicht über
eins kommen, so soll sich der Herzog halten zn
seiner Münz, sz ) Dicweihl der Angeld dauret

G so soll der Herzog sein Dtünz zu Wien vnd an-
derstwo allezeit mehren, schlachen vnd halten,
um Rechten und gewöhnlichen Schlagsatz, mit
seinen Hausgenoss.n damit man an keinen Pfen¬
nig nicht gebestens gewinne 26) Fertigung zu
des Herzogen vnd der Stenndt Thaill . 27) Die
Fertiger der Stennd thaill bekennen sich Inson¬
derheit darzu vnd das solches in gemein vnd of¬
fenen Gespräch geschehen sey. Wien , 1359 anr
Mittwoch vor Marten Verkündigung . "§.2.'
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L. 2 . Ungeld steht dem Landesfürsten , als ein ge¬
meines Recht zu, und ist in Ungeldssachen sum¬
marisch zu verfahren . ( »538 - Dez . 26 . 6 . H.. II.

- k - 385 ->
Z. z . Das Ungeld soll auf Mühlen , Pfarrhöferr

und anderen Schankhäusern in Folge der Un¬
geldsordnung abgereichet werden , ( iz/z May 9.
suppl . 1. S.  68 .)

§. 4 . Ungeld muß von dem Ban , oder dem , den
Unterthanen vorgelegten Wein , eben so bezah¬
let werden , als von dem Wein , es sey ein Zeiger
ausgesteckt oder nicht . ( Suttinger Oonluetuä .)

§. 5. Wie cs mit der Verleutgcbung des Getränks,
als wegen der dieserwegen zu bezahlenden Taz
und des Ungeldes in und außer Stadt Wien so
weit sich der Burgfriede erstreckt gehalten werden
sott , giebt das Gesetz von 2r . Iunius 1638 nä¬
heren Ausschluß, welches gegenwärtig erläutert
und erneuert wird.
1) Soll sich niemand , er seye Geistlicher oder

Weltlicher , so sich des Weins - und anderen
Tranks - Al»sleutgebens gebraucht , unter was
Schein und -Vorwand es immer geschehen
möchte , unterstehen , nach Pubtizirung dieser
neuen Ungeldsordnung , unter Verfliessung 8
Tagen , unter den Zapfen einiges Trank zu
verkaufen , er habe sich dann zuvor bey dem
Bestandinhaber des Ungelds angemeldet , uni>
darauf von selben die gebräuchigen Zettel er¬
halten , was ein jedes Fast halte , und in
was für einen Werth der Verkäufer das Trank
auszuleutgeben gedacht sey.

2) Daß er Bestandinhaber und seine bestellten
Offkziere befugt seyn sollen , di< Passirungs-
Zetteln auf solches Weinfast , so zum Leut¬
geben deputirt , anzuschlagen , und das Pail
zu diesem Ende zu verpetschieren , damit in
ketnerley Weise nichts Mehrers darein gefüllt

Justitzchronik IX . B . S wer-
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werden könne, auch dasselbkge Faß , so oft
sie wollen, visitiren.

Z) Daß keinem Leutgeben zugelassen seyn soll,
Wein, oder anderes Trank Maßwcis zu ver¬
kaufen, als dasjenige Trank, so ihm ver¬
mag Paffirungszettel ausgezeichnet worden
ist, auch allein aus dem ordentlichen Zapfen,
wo die Zettel angeschlagen, das Getränk
auslasse, und leurgebe, und nicht aus Schäf-
fern, oder andern Gefäß neben dem Faß, so
am Zapfen gehet, sondern mit dem Ztmment
oder Maß zu leutgeben schuldig: und noch

i weniger befugt seyn sollen, den Werth, wel¬
cher im berührten Passlkungszettel einmal de-
notirt , ohne sein Bestand- Inhabers Vor¬
wissen entweder zu erhöhen, oder zu mindern.

4) Daß auch die Wirthe, Gastgeber, Köche,
Winkelwirthe, wie auch die Personen, so öf¬
fentlich, oder in Geheim Kostgeher halten,
und in Summa alle diejenigen, welche in
oder vor der Stadt den Wein ausleutgeben,
und sowohl spanischen als wälschen Wein,
Malvasier, Fornatscher, und anderen Wein,
wie sie aenannt werden können, und mögen,
Bier , Meth , Brandtwein; und dergleichen
anderes Trank verkaufen, oder verkaufen las¬
sen, sich acht Tag nach Publikation dieses
Mandats bey ihme Bestandinhaber anzumel¬
den, und ein Verzeichniß alles und jeden
Tranks , was sie in ihrem Keller, oder an¬
dern Orten haben, einzugeben, und die Er-
laubntß zu begehren, verbunden>eyn sollen;
darauf soll ihm auch hingegen die Licenz be¬
williget werden.

5) Daß der Bestandinhaber oder seine deputie¬
ren Offiziere der Gastgeber Wein und Trank
zu signiren und zu zeichnen befugt, und sie
Gastgeben mehrers Wein Faßweis weder in
Keller zu legen, noch heraus ziehen zu lassen,
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sich nicht unterstehen sollen , sie thun dann
ihm Bestandinhaber solches zuvor erinnern.

6 ) Daß keiner aus vorgedachten Verkäufern
weder vor , noch «ach erhaltener Verwilltgung
kein Wein oder anders Trank lcutgeben soll,
er stecke dann auf den Kellern , oder wo ec
leutgebt , und Wein oder anderes Trank aus-
schenken läßt , ein Zeiger , oder grünen Busch
aus , bey Strafe , so hernach gesetzt werden
soll.

7 ) Da etliche allhier in Unserer Stadt Wien,
oder anderen Vorstädten gefunden werden
sollten , so eine Exemption von obbemcldten
Konditionen prätendiren möchten - und kraft
solcher Exemption nichts bezahlen wollten j
so dann diese Geistliche und Weltliche , waS
Würden , Stands oder Kondition sie immer
seyn , ihre vdrschützende Exemption oder
Freyheiten vor Negierung und Kammer zu
ediren , davon dem Bestandinhaber die Ko-
peyen derselben ertheilt werden sollen;
und damit man wisse , ob sie ein mehrers -
als ihre Freyheiten vermögen - Leutgeben
ebener Massen - wie andere alle , jedesmal

> da sie Leutgeben werden , die ordentlichen
Paffirungszettel zu haben , und von dem übri,
gen Leutgebwein zu zahlen schuldig seyn sol¬
len ; zum Fall sie aber das Widerspiel erzei¬
gen , und in Verkaufung eines mehrern Wein,
und Tranks die Gebühr nicht erlegen
wollten , sollen sic eben diejenige Strafe als
andere Uebertreter verwirkt haben.

tz) Soll wider diejenigen , welche das schuldige
Ungeld zu rechter gebührender Zeit nicht erle--
gen wollten , mit Sperr - und Verpetschirung
der Keller ohne Mittel verfahren ; da aber
auch dieß nicht helfen wollte , von derN . Q
Regierung und Kammer die Uebertreter ohne
Verschonung mit Ernst gestraft werben.
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9) Wenn einer oder der andere aus denen
Leutgeben, ein oder das andere Trank unrer
den Zapfen verkauft, er fey Geistlicher oder
Weltlicher, keiner ausgenommen, diesen oder
«uch einen andern aus vorstehenden Artikel
übertreten wurde , soll es wegen der Bestra¬
fung der Verbrecher bey denen in alten Pa¬
tenten inserirten Pönfällen seine Bewandtniß
haben , von welcher Bestrafung alsdann ein
D .ittel dem Anzeiger, das andere dem Fisko,
und das dritte dem Bestandinhaber verblei¬
ben sollte.

Hingegen soll der Bestandinhaberkeinen,
wer des Leutgebens befugt ist, wider Billig¬
keit beschwören, bevor aber in den Kellern
nichts anders unterfangen, als was die Un¬
geldsordnung, und das Generalpatent zulas¬
sen thut. i ) Das Ungeld nicht höher setzen,
oder ehender einfordern, als eben diese neue
Ordnung vermag, und dabey ausgesetzte Ab¬
gang mit sich bringt; als nämlich, und fürs
dritte soll von einem zwey oder drey Eimer
das völlige Ungeld genommen, von vier und
fünf ein halber, von sechs, sieben, und acht
ein Eimer; von neun, zehn und eilf andert¬
halb ; von zwölf, dreyzehn, und vierzehn
zwey; von fünfzehn, sechszehn und sieben¬
zehn dritthalb ; von achtzehn, neunzehn und
zwanzig, drey; von ein und zwanzig, zwey
und zwanzig, und drey und zwanzig, viert-
halb ; von vier und zwanzig, vier; und al¬
so forthin jederzeit von zwölf zwey Eimer
nachgesehen werden; zu welchem Ende Wir
dann, damit ein jeder wisse, was er zu zah¬
len schuldig, und der Bestandinhaber, was
er etnto dem soll, haben Wir absonderlich,
wie es dieses Orts gehalten werden soll, al-
lermassen auch vor Jahren die Zapfenmaß
dergestMy fqlkulltt wvrdsy, lg Druck aus-
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Athen lassen, s) Soll der Bestandinhabee
und seine Offiziere , wegen Erthetlung der
Zettel und Signirung der Fässer , welche ge-
leutgebt werden , einiges Z-ttelgeld oder sons-
sten das geringste wegen ihrer Bemühung
nicht begehren , g) Soll er sich keiner andern
Exekution , als mit Sperr , und mit Verpet-
fchirung der Keller , wenn ein oder der an¬
derer Lenthgeb , Weinschenk , oder der sonst
um das Geld , und an Zupfen , ein und an¬
deres Ttrank versilbert , das Ungeld nicht be¬
zahlet , oder andere Vortheiligkeit gebrauchte,
in ketnerley Weise nicht bedienen : sonde n,
wo es vonnöthen , solches der N . Oe . Re¬
gierung und Kammer anzeigen , und um As¬
sistenz gebührend anhalten . ( l 6zy . Iän . z.
<?. p . Z8Z.)

L. 6 . Ungeldsinhaber auf dem Lande haben den
Possessonstitri binnen dre .) Monathen zn
ediren . ( 1639May4 . 6 . ! j . p . Z83 .)

5. 7. Bey dem Ungeld findet die gemeine Pro¬
skription nicht statt , weil zur Prästription derglei¬
chen Regalien im Memorials remxus , erfordert
wird . ( Suttinger Oonlustuä .)

§ 8. Nun will verlauten , daß das Ungeld zum
Theil noch vor vielen Jahren von dem Vize¬
domamt hinweg kommen , und entweder aus
verschiedenen privatis um ein geringes wegen
damaliger Wohlfeilkeit , jedoch mit Vorbehalt
des 5urir reluitioms verkauft , oder von den
privatis absHue tirulo emptionis , via fsüi
possestirt werde ; zumalen denn bey so beschaf¬
fener Sache die Norhdurft erfordert , die Na¬
men dergleichen Possessoren , in Erfahrung zu
bringen ; damit sodann , wo etwa die Keluiticm
oder Zurücklassung des Ungelds , annoch statt
haben möchte , sä exemplum des verkaufenden
jetzo noch bey dem Vizedomamt befindlichen
Lngelds eine ergiebige Verbesserung an dem

Kauf,
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Kaufscküllkng erhandlet, diejenige aber, welche
eS absque ritulo emptionis via taLti pof§e6i-
ren, zur völligen Erlag des Kaufschillings, cum
po, czuoci iateress, gezwungen, und dadurch
den immer anwachsenden sehr grossen Auflagen
ausgeholfen werden könnte; also ist der Befehl,
daß sämmtliche Ungelds- Inhaber auf dem Land,
von Dato der Afftgirung dieses Patents, inner¬
halb 6 Wochen und drey Tage vor derN.De.
Regierung und Kammer bey unausbleiblicher
Strafe erscheinen, und diesfalls die timloz pos-
iessionrs flociren sollen. (1702. Sept. 2L. O.^ ..
H- p. Z8<;.)

5. y. Die Taz oder das sogenannte.doppelte Za-
' pfenmaß.

r) Von einem jeden Eimer Landwein, Bier,
Meth, Aepfel- und Birnmost, auch allen an¬
deren Getränken, wie es immer Namen ha¬
ben mag, so von dem Zapfen nach der Maß
um das Geld oder Geldswerth ausgeschenkt
und verleutgebet wird, Inhalt der vor die¬
ser publizirten Larordnung, wie bishero, al¬
so noch forthin sechs Achtring gereicht: jedoch
allezeit von jedem drey, vier, und fünf Ei¬
mer, ein halber Eimer: von sechs, sieben
und acht Eimern, ein ganzer Eimer: dann
von neun Eimern anderth alben, und also hin-
für zu rechnen, allzeit von zwölf Eimern zwey,
und von vier und zwanzig(das ist von ei¬
nem ganzen Oreyltng) vier Eimer, für daS

» Legen, Füllen, Vollwergen, und andere Un¬
kosten, so auf das Leutgeben gehet, von ei¬
nem oder zwey Eimer aber nichts abgezogen,
und zapfen Maß frey gelassen: vom Brannt¬
wein aber, wie auch von Spanisch-Möl¬
schen- Rhein- Necker- Moßler- und allen

- andern ausländischen Weinen, der fünfte
Pfenning einer jeden Achtring, wie er ver¬

teilt-
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leutgebt wird , unweigerlich bezahlt werde»
soll.

») Soll niemand , der sich des Leutgebens ger
braucht , ob er schon etwa vom Ungeid aus¬
geschlossen seyn mig , des Tazes oder dop¬
pelten Zapfenmaaß befreyet seyn ; inmassen
Wir daun selbst von Unseren eigenen in hte-r
fkgen Vizedomamt , und bey andern unser»
Herrschaften ausfchenkenden Weinen die Za-
pfeumaß richten lassen.

z ) Soll sich niemand Wein , Bier , oder an¬
deres Getränk , viel oder wenig , ohne ausge-
sieckten offenen Zeiger , weder in noch ausser
Haus um Geld , nach der Maß auszuschen¬
ken unterstehen ; was aber einem von Wein,
Bier , Meth , oder andern Getränk selbst i»
seinem Hause für sich, und feine Dienstbothe»
austrinkt , oder unter den Reifen verkauft,
ist niemand nichts davon zu geben schuldig z
desgleichen was in Städten , Märkten , Dör¬
fern , und Flecken, zu Verpflegung der etw»
einquartirten , oder durchführenden Kriegs-
Völker hergegeben , und nicht von dem Leut¬
geben genommen , auch solches mit deren im
Land bestellten Quartier - KommissarienAtte-
siationen bewiesen wird , davon soll auch kei»
Zapfenmaß bezahlt werden.

4 ) Wenn jemand seinen Arbeitern , Werkleu¬
ten , und Taglöhnern , ohne ausgestreckte»
Zeiger , Wein , Bier , oder anderes Getränk,,
auf die Rabisch und Art geben , und hernach
so viel Geld an der Arbeit , oder ihrem Be¬
ding , und Verdienen abziehen wurde ; der
soll davon die gebührende Zapfenmaß nicht
weniger , als von andern ausleutgeben Ge¬
tränk zu entrichten verbunden seyn.

5) Werden wir berichtiget , daß es gar in ei¬
nen Gebrauch kommen wolle , daß eurer et¬
liche Wein Faßwets miteinander kaufen , und
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untereinander austrinken , und andern davon
verborgener Weise auch in kleinen Fäßlein,
und dergleichen Gefäß um das Geld ausge¬
ben , und sonderlich solches mit den Hochzei¬
ten , Ladfchaften , Kindermahlen , Aderlässen,
Winkelzechen , Ausnehmung der Kirchen - und
Waiseurechnungen , auch Rocken, Ktrchtägen,
Faßnachtzeiten , gemeinen Lägen , in ankern
dergleichen Zusammenkünften gar gemein wor¬
den , und weil dieses Trinken nicht unter of¬
fenen Zeiger geschieht ; ihr auch deswegen die
Zapfenmaß davon zureichen weigern sollet,^
welches Wjr aber keineswegs gestatten kön¬
nen , sondern wie von andern unter offenen
Zeiger ausschenkenden Weinen , Bier , und
anderen Getränke , die gebührende Zapfenmaß
entrichtet.

6) Sotten die drey oberen N . Oe . Landstände
und dero Verordnte , wie auch alle diejenige,
denen sie an einem oder anderen Ort die
Zapfenmaß verkauft , versetzt , oder in Be¬
stand gelassen , durch ihre dazu bestellte Offi¬
ziere , und Leute in die Keller , wo man leut¬
gebet , zugehen , die Faß zu besichtigen , was
zum Verleutgebenaufgethan wird , zu visitiren,
auch so es etwa vor eine hohe Nothdurft be¬
funden werden möchte , zu verpetschiren , und
was sich sonst zu treuer Beschreibung und Ein¬
bringung der schuldigen Zapfenmaß , noth-
wendig , und fürträglich befinden möchte, oh¬
ne männtglicher Irrung und Hinderniß fürzu¬
kehren Fug und Macht haben , auch niemand
sich dessen zu verweigern einige ausleutgebte
Fässer , vor der ordentlichen Beschreibung aus
den Kellern zu nehmen , zu verstecken, noch
sonsten ächtes zu Bevortheilung und Ver-
schwärzung vorzunehmen sich unterfemgen;
hingegen die Eigenthümer oder Bestandleute
der Zapfenmaß, und derselben Bestellte sich
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hierin bescheidentlich verhalten , und nieman¬
den wieder die Gebühr beschweren.

7) Kommt vor , daß sich etliche unterstehen , gan¬
ze Faß Wein Fässelweiß auch in Lägein , Fla¬
schentellern und dergleichen unterm Schein ei¬
nes Fürlehens , oder sonsten ihren Benachbar¬
ten , und andern auszugeben , und doch die
Bezahlung darum nach der Echenkmaß zu¬
nehmen , die Zapfenmaß aber davon zureichen
sich weigern , dadurch abermabl die Zapfen¬
maßgebühr derselben Eigenthümer oder Be¬
standleuten unbilliger Weise entzogen wird.
Hierauf gebieten Wir , daß ihr , so vorkom-
mener Massen ganze Faß Wein Fässelweiß,
oder in Lägeln , Flasichenkellern und derglei¬
chen von Zapfen ausgeht , die gebührliche
Zapfenm aß davon sowohl als von andern
unter dem Zeiger ausgeschenkten Wein unwei¬
gerlich reichet.

8) Nachdem uns auch diese Beschwerde vor¬
kommt , wenn ein Faß Wein aufgethan wird,
daß in dasselbige Faß heimlicher Weise , noch
ein oder zwey Faß nachgefüllet , unv doch '
nicht mehr als von dem ersten Faß die Za¬
pfenmaß gereicht werde , welche Verschwär-
zung billig zu bestrafen , und abzustellen ; da¬
her befehlen Wir euch gnädigst und ernstlich,
daß ihr euch hinführo dessen gänzlich enthal¬
tet , und die Zapfenmaß ordentlich reichet.
Da aber einer oder der andere aus euch, der
sey , wer er wolle , hierwider handeln , und
aus andern Fässern in dasjenige , so ausge-
leutgebt wird , wiederum nach - und einfüllen
lassen wurde , der solle nicht dasjenige ganz«
Faß Wein , so also betrüglicher Weise in daS
am Zapfen gehende eingefüllet worden , son¬
dern auch noch dazu einmal so viel Weins,
als dasselbe eingefüllte Faß gehalten , dem
Täzherm, oder Inhabern desselben ver-
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fallen und verwirkt haben; und obschon etwa
dasjenige Faß , aus welchen die betrügliche
Widerein- und Nachfüllung des andern ver-
leutgebenden geschehen, nicht ganz und völlig
ausgelassen und eingefüllet worden, so solle
doch solches nichts deftoweniger für ganz völ¬
lig eingefüllet gehalten, und dafür eingezo-
gen, und noch dazu einmal so viel , wie ge¬
meldet, und also in Duplo hinweggenommen
werden; wie dann in solchen Fällen eine jede
Obrigkeit desjenigen, so auf diesen Betrug
des Nachfüllen betreten wird, den Täzinha-
ber auf Ersuchen an die Hand stehen, und
zur Hinwegnehmung und Ausziehung des ver¬
fallenen und verwirkten Weins behülflich
seyn soll, und zwar also gewiß, und un¬
fehlbar, als im widrigen denen Täzinhabern
durch gemeiner Landschaft privilegtrte Exeku¬
tion dazu soll verhelfen werden.

9) Sollen etliche Leutgeben, sonderlich die Wirth,
und Gastgeben im Brauch haben, daß sie ih¬
ren Gasten die Achtring Wein höher fürtra¬
gen , den Zapfenmaß Beschreibern aber sol¬
ches Getränk allezeit in der Abrechnung viel
geringer, als sich ausgeben, ansagen: Item
daß vornehmlich die Wirth , und Gastgeben,
neben dem Schenkwein durch das ganze Jahr
absonderlicher Trank, auch Kräutelwein ha¬
ben, so sie ihren zureisenden Befreundten,und
Bekannten ausgeben, ^und einzige Zapfenmaß
davon zu reichen nicht schuldig zu jeyn ver¬
meinen: Item daß auch an vielen Orten die
Wrrthe und Leutgeb zu ihren Weinen, die
sie verschwärzen wollen, nicht allein unter¬
schiedliche Keller, sondern auch in denselben be¬
sondere Schlupfwinkel, auch gar in Schlaf-

i kammern, Gemächern und dergleichen Verhal-
i i- tungen haben, mW also vielmals neben dem

feilen Getränk sonsten auch Anlägel, und Fäs-
sei-
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ftlwein ausleutgeben , welche unterschiedliche
Keller und Schlupfwinkel sic nicht besichtigen
lassen, auch von solchen Anlägeln , und Fässcln
Wein keine Zapfenriiaß entrichten . Wann Wir
aber solches keines Wegs zuverstatten geden¬
ken ; als befehlen Wir euch hierauf ferner
gnädigst , daß ihr euch aller obstehenden Be-
vortheilung und Verfchwärznng gewißlich mäs-
siget , und von allen Weinen , nichts ausge¬
nommen , so ihr ums Geld ausgebt , die ge¬
bührende Zapfenmaß reichet, und aufBegeh-
ren , die Gemächer , und unterschiedliche Keller,
darinn man Wein verborgen haben möchte, zu
eröffnen euch keines Wegs verweigern sollet.

ro ) Wann einer seine schuldige Zapfenmaßge¬
bühr in Güte nicht bezahlen wollte , so solle
der Tazinhaber die Kellersperr vorzunehmen
befugt ftyn , und wofern solche nicht fruchtet,
sodann des Leutgebenden Debitors Obrigkeit
oder Herrschaft , um Ausrichtung und Ver¬
schaffung der Bezahlung wider denselben ein¬
mal ersuchen ; wann aber selbige nicht folgt,
der Tazinhaber hernach alsobald bey gemei¬
ner Landschaft Verordneten um ihre Exeku¬
tion einkommen möge , ihnen auch darauf die¬
selbe ertheilt , und dadurch zur Bezahlung der
ausständigen Tazgebühr wirklich verhelfen
werden soll.

Hi) Im Fall sich jemand mit Abreissung der an-
gethanen Kellersperr , oder sonst in anderweg
der Exekution zuwider setzen, oder auch den
Tazbeschreibern den Eingang in Keller zu Be¬
sichtigung , Beschreibung und Visitirung der
Faß zu verweigern unterstehen wurde , sollen
einer ehrsamen Landschaft Verordnet «: sich ih¬
rer Exekution zu gebrauchen , auch selbige an¬
deren Tazinhabern auf Ersuchen , und nach'
Befund der Sachen zu ertheilen befugt seyn,
und der Widerspenstige, neben Bezahlung der

aus-
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»usständigen Zapfenmaßgebühr, und ausge¬
laufener Exekutionsunkosten, auch dem Taz-
lnhaber zur Strafe des zugefügten GewaltS
dreyßig Gulden verfallen Kaden.

ß'2) Wann einer durch bezügliche Bevöttheilung
und Vecschwärzung, auf was Weise und Weg
ts immer geschehen mag, dem Taz'nhaber die
gebührende Zapfenmaß zu entziehen, sich un¬
terfangen, und darüber von ihm Tazinhader,
oder feinen dazu bestellten Leuten betreten wür¬
de, so soll der Wein, und anderes Getränk,
welches erve rschwärzen wollen, oder der Werth
dafür, als ein Kvntraband ihner Tazinha»
ber angezelgt würde, halb dem Anzeiger, und
halb dem Tazfrchabern verfallen seyn.

«z ) Entgegen ist auch den Tazinhern alles Ern¬
stes hiemtt auferlegt, daß sie für sich Und die'
ihrige niemand mit Beschreibung und Einfor¬
derung des Tazes , Vernehmung der Exeku¬
tion , Kontrabandirung und Einziehung der
geschwärzten Weine, oder wie es sonsten gesche¬
hen möchte, wider die Billigkeit, und diese Un¬
sere Zapfenmaßordnung beschweren, dann
widrigen Falls dem beschwerten The il sich bei¬
des Tazinhabers ordentlichen Instanz zu be¬
klagen Vorbehalten, auch ihm gebührliche und
schleunige Ausrichtung widerfahren, und wann
sich die beklagte Unbilligkeit wahr befinden
würde, zu dem seinigen, neben Erstattung der
verursachten Unkosten, und Schaden wider ver¬
helfen, und der Tazinhader noch dazu nach
Beschaffenheit der Sachen absonderlich bestraft
werden soll. (2z. Jänner 1659. 6 . ^ . II .)

ro . Das bisher, an die Stadt Wien verpachte¬
te Ungeld wird mit demN. Oest. Vizedomamt
vereinigt. ( 1719 Iän . 2. 8upl. I. O. p. 930.)
n . Ungeldsinhaber haben die Posessionstitel

binnen sechs Wochen und drey Tagen zu ediren.
( -726 März so. Luj>I. II . L. -V.)

§. l2.
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§. 12. Der Bürgermeister und Rath der Stadt
Wien erhalten das Umgeld nach der gewöhnli¬
chen Vorschrift(§. 5.) in Bestand. ( 1752 Jul.
1. 8upl. II. (7. p. 77Z.)

§. iz . Unter dem Präsidium des Vize-Statthalters
Herrn Johann Christoph Grafens von Oed, wird
eine Kommission von fünfHerren Rächen mit dem
Auftrag niedergesetzt, sowohl die fü.schwebend
als etwa noch weiter vordringende, die Taz-
und Umgeldskollektation betreffende Rechtsstreit,
ausser jenen, die etwa schon unyue aä iuplicanr
abgefübret seynd, gründlich untersuche, die
Nochdurften mündlich zu Protokoll nehme, fol¬
gendes darüber, was Rechtens ist, erkenne,
dabey aber sonderlich die Abschneidung aller un-
nöthigen Weitläufigkeiten sich angelegen seyrr
lassen ^ 7?7 Nov. 7. 8upl II. 0 . -Vp . rooz.)

§. 14. Taz- und Umgeldsinhaber hatten bey dem
176z ausgeschriebenen Kciegssteuer zwanzig
Perzent von der Iahrerträgniß zu entrichten,
(r/bz März4. 8up1. IV. 0 . p. 409.)

§. 15. Der deutsche Orden hat ebenfalls die Taz
und das Umgeld zu bezahlen. ( »766 Jul. Z. 5.
8upl. IV. O. -V. p. 822.)

Z. , 6. Die Taz und das Umgeld wird der Stadt
Wien in Bestand gegeben,

r) Soll sich niemand, er fey geistlich oder
weltlich, welcher sich des Weins- oder an¬
dern Getränksausleutgeben gebrauchet, irr
keinerlei) Weite anmasscn, (unter waS Vor¬
wände es immer geschehen mag) acht Tag
nach Publtcirung dieses Unsres hiemit erneu¬
ernden Taz- und Umgelosordnungs- General
und Mandats anzufanqen, einiges Getränk
unter dem Zapfen zu verkaufen, er habe sich
denn zuvor bey den Bestandsinhaber sothanea
Tazes und Umgelds angemelder, und darauf
von selben die gebräuchliche Zettel, was eiy

je"
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jedes Faß halte , und in was für einens
Werthe der Verkäufer das Getränk auszu-
lerrtgeben gedenke, erhalten.

2) Sind sie Bestandinhaber allerwegen berech¬
tigt , die Passirungszettel auf solche Wein¬
fässer, welche zum keutgeöen gewidmet sind-
anzuschlagen, und das Beil zu dem Ende zu
versiegeln, damit nicht ein mehreres darein
gefallet werden könne, nebst diesem auch so-
thane Fässer, so oft sie wollen- zu visitiren.

3) Ist keinem Leutaeber zugelassen, Wein-
oder anderes Getränk Maßweis zu verkau¬
fen, außer demjenigen, welches ihm vermöge
Passn ungszettel ausgezeichnet worden ist, und
sind sie allein aus dem ordentlichen Zapfen,
wo die Zettel angeschlagen- das Getränk aus¬
zulassen, und zu leutgeben- nicht aber aus
Schäffern und anderM Gefäße- neben dem
Fasse so am Zapfen gehet, sondern mit dem
Zimmente, oder Maße zu leutgeben schuldig,
noch weniger ist jemand befugt, den Werth,
welcher in berührtem Paffierzettel einmal an-
gemerket, ohne der Bestandinhaber Vorwts-
sen, entweder zu erhöhen, oder zu mindern.

4) Sollen die Wirthe- Gastgeber, Köche-
wie auch die Personen, so Kostgehec halten,
mithin alle diejenige, welche in diesem Taz-
und Ilmgeldsdistrikte, quocunque mocln
Wein ausleutgeben, und sowohl spanischen
als wälschen Wein, Malvasier, Fornatscher,
und andern Wein- wie solcher immer Namen
haben möge, ingleichen Bier- Meth, Brand¬
wein, und derley anders Getränk verkau¬
fen, oder verkaufen lassen, acht Tage nach
Publizirung gegenwärtigen Mandats bey ih¬
nen Bestandnehmern sich anzumelden, und
ein Verzeichniß allen und jeden Getränks,
was selbe in ihren Kellern, oder andern
Orten haben, einzmeichen, und die Erlaub^
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niß zu begehren schludkg seyn , ihnen aber
bemeidte Erlaubntß nicht verweigert werden^

Können sie Bestandinhaber , oder ihre abge-
ordnete Beamte den Gastgebern ihren eirrlc-
genden Wein oder sonstiges Getränk , auf
allmaltges Gutbefinden jederzeit ohne Anstand
obsigniren und aufzcichnen , wohingegen sie
Gastgeber mehrer Wein Faßweis weder in
Keller zu legen , noch herausziehen zu lassen,
ohne ein solches vorher » den BestandtnhaberN
zu melden , sich nicht anmassen sollen.

6) Ist keiner aus vorgedachten Verkäufern be-
fugt , vor oder nach erhaltener Verwilligungt
Wein oder anderes Getränk leutzuqeben , be¬
vor ein solcher nicht aus den Kellern , oder,
wo er leutgiebt , und Wein , oder anderes
Getränk ausschenken läßt , bey nachfolgender
Strafe einen Zeiger , oder grünen Busche»
aussetze ; wenn aber

7) In dem Distrikte , unter dem Gebirge-
öder in den dazu gehörigen Vor stadtsgründen
rehreLiu obbemtldter Conditionen jemand
yuocungus clemum ti' tulo cximirt zu seyn
glaubte , seyen alle diejenigen , wessen Stan¬
des sie auch immer wären , ihre habende ? ri-
vilegia , Immunitäten , und Exemptioncs
Unsrer N . Oe . Regierung und Kammer , um
davon den Bestandinhaber die Kopeyen ex-
htbiren zu können , zu überreichen schuldiA
und damit man wisse , ob jemand mehrers,
als dessen Freybeiten ausweijen , leutgebe,
haben selbe ebenfalls , wie alle andere jedes¬
mal , alsobald sie leutgeben wollten , die ge-
meldte PaPrungszettel zu nehmen , und von
dem übrigen Leutgebweine die Gebühr als»
gewiß zu entrichten , wie im widrigen selb»
eben diejenige Strafe , wie andere Uebertre?
tex vestpirket haben sollen.

8)



»88 Unyeld.

8) Ertheilen Wir den Bestandinhabern die
Befugniß wider diejenige , welche den schul¬
digen Taz und Ungeld zu rechter Zeit nicht
erlegen , oder in dessen Abführung wohl gar
Renitent waren , mit Sperrung und Verpet-
schirug der Keller unmittelbar zu verfahren;
Falls aber auch dieses Lompelle keine Wir»
kung haben sollte , die Uebertreter oder Re¬
nitenten durch Unjre N . Oe . Negierung , und
Kammer zu dem Erläge mit Nachdrucke zu
verhalten , in Entstehung auch nach beschaf¬
fenen Umständen alles Ernstes zu bestrafen.

9) Wenn einer oder der andere der Leutgeber
einiges Getränk unter dem Zapfen Verkäufe¬
rs , mithin diesen , oder einen andern aus
vorstehenden Artikeln übertreten würde , er
fey geistlich oder weltlich , keiner ausgenom¬
men , ein solcher solle mit der in den dteßfalls
schon vielfältig emanirten Generalien vorge¬
sehenen Bestrafung unmittelbar beleget wer¬
den : wovon alsdenn ein Drittel dem Denun¬
zianten , das andere Unsrem landsfürstlichen
Aerario , und das dritte den Bestandinhabern
zukommen , hierzu auch auf allenfalls nur
mündliches Anmelden von jeder Orts Obrig¬
keit und Richtern die gebührende schleunige
Assistenz geleistet werden solle , dahingegen
sind auch

rcr) Die Bestandinhaber verbunden , keinen,
welcher des Leutgebens berechtiget , wider
Billigkeit zu beschweren , besonders in den
Kellern nichts anders zu unternehmen , gls
was gegenwärtige Taz - und Umgeldsordnung
und dieses Unser Generalpatent vermag , hier¬
mit

14 ) Den Taz und Umgeld unter keinerley Vor¬
wände Häher , als es bisher gewesen , und
diese neue Ordnung ausweiset , zu setzen, oder
ehender einzubringen , und sott nämlich von

ei-
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einem, zwey oder drey Eimer das völligeTaz-
und Umgelo genommen, von vier und fünf
aber ein halber, von sechs, sieben und acht ein
Eimer, von neun, zehen und eilf anderthalb;
von zwölf, dreyzehen und vierzehcn zwey, von
fünfzchen, sechszehen und siebenzehen dritthalb;
von achtzehen, neunzehen und zwanzig drey,
von ein und zwanzig- zwey und zwanzig und
drey und zwanzig vicrthalb; von vier und
zwanzig endlich vier, und sofort, jederzeit
von zwölf zwey Eimer nachgesehen werden;
zu welchem Ende dann

ir ) Damit ein jeder wisse, was er zu zahlen
schuldig, und was die Besiandinhaber ernzu-
forderg berechtigt sind, haben wir absonder¬
lich, wie es vteßfalls gehalten werden soll-
die Ordnungj allermässen auch darnach die
Aapfenmaaß vor Jahren kalkuliert worden,
im Drucke ausgehen lassen: weiters, und

iz ) Haben die Bestandinhaber, oder deren Be¬
amte für die Auskheilung der Zettel, und Sig-
nirung der zum Lentgeben gewidmeten Fässer
einiges ZettelFeld/ weder auch ihrer Bemü¬
hung halber,' nicht das geringste zu begehren;
Es sollen auch

14) Sie Bestandinhaber sich keiner andern Exe¬
kution bedienen, als mit Sperrung und Ver-
perschirung der Keller, allenfalls ein oder an¬
derer Leutgeb, Weinschenk, oder welcher sonst
um das Geld von obbemelrem Getränke aus¬
schenket, den Taz und Umgeld nicht bezahlete-
oder andrer Vortheile sich gebrauchete amrebst-
wo es närhig, ein solches UnsererN. Oe. Re¬
gierung und Kammer anzeigen, und um die
Assistenz gebührend anlangen- und zu genauer
Befolgung aller vorgeschriebener Punkte ist

, auch
Schließlich an alle und jede, welche sich in die¬

sem Taz- und Umgeldsdtstrikte, oder in best
Sttstitzchroiiir lX. B . L hier-
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hierzu gehörten Vorstädten des LeutgebenH
auf einen oder andern vorverstaNdenen Weg .
gebrauchen, Unser gnädigster auch ernstlicher
Befehl, und wollen Wir, daß ihr dieser Un¬
serer Taz- uud Umgeldsordnung in allen und
jeden vorgeschriebenen Artikeln genau Nachkom¬
men, und besagten Bestandsinhabern, ihren
bestellten Beamten und Dienern in Handlung
ihres Amtes und Dienstes vorgeschriebener-
massen, sonderlich in Einbringung des uns
eigenthümljch zugehörigen und nunmehr iu
Bestand verlassenen Tazes und Umgelds, we¬
der für euch selbst, noch die eurige einige Ir¬
rung oder Hinderung zufügen sollet, wie Wie
denn hiemit alle vorige Kontrakte gänzlich kas-
siret haben wollen; darnach ihr euch zu rich¬
ten, diesem Unseren gnädigsten auch ernstlichen
Befehle nachzuleben, und euch selbst für Scha¬
den und Nachtheile zu warnen haben werdet.
(1745 May Zi. 8uppl. III . L. -V. S . 172.)

§. 17. Neue Einrichtung des Taz- und Umgelds-
gefälls.
1) In Zukunft das Stangenleutgeben den be¬

hausten Bürgern, so mit Weingärten versehen,
ingleichen den unbehausten Bürgern, jedoch nur
jenen, welche cigenthümliche Weingärten be¬
sitzen, nicht weniger den unbürqerlichen Par-

. theyen, so ex kriviletzio vel slio titulo
timo ein bürgerliches Haus besitzen, und zu-
gleich mit eigenen Weingärten versehen sindn
ferners denjenigen Klöstern, Stiftungen und
Benefizien, welche von Uralters her eine, je-

i " doch darzuthun habende Befugntß besitzen, ge¬
gen Entrichtung der Taz, und Umgeldsgebühr
verstattet; allen übrigen Partbeyen aber, so
des Leutgebens bisher sich nur »busive be¬
dienet haben, solches hinführo gänzlich einge-
siellet, auch von ihnen von' Wien hierauf ob-
gchtsames Aug setragen, und so jemand dar«in-
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innen betreten würde, solches von denselben
alsdgleich abgestellet, oder in nicht Verfan¬
gungsfalle an Regierung und Kammerd.»
Anzeige gemachet; übrigens aber weder fie
von Wien, weniger dasTazamt für sich selb-
sten von der in Tazkchen gemachten auch ra-
tifizirten und intimirten Ordnung, wie es
bisher öfters geschehen, bey sonst schwer auf
sich ladender Verantwortung nebst Ersetzung
des Nachlass abzüweichen, nicht befugt seyn,
sondern von den lentgebenden Partheyen, der
Tazbetrag institutmässig eingefordert; wetterS

>L) Allen obbemeldten Leutgebspartheyen von
einem jeglichen Viertel das Jahr hindurch
zweymahl zu leutgeben verstattet, und den¬
selben das Leutgebzettel hierzu nur höchstens
auf 4 Wochen lang ertbeilct, mithin die ehe¬
malige Prolongationes von 14 zu 14 Tagen
von nun an aufgehoben, und die Ueberschrei-
tung dessen auch sogar einem zeitlichen Bür¬
germeister nicht verstattet werden solle.

g) Haben Ihre kaiserl. könial Majestät ällcr-
gnädigst verordnet, daß, wenn ein behauster
bürgerlicher Wirth sein Wirthshaus bestand¬
weis verlassen wollte, ein solcher Bestandver-
lasser- ungeachtet er ein behauster Bürger ist-
einen fremden Keller um da-inn unter dent
Stangenzeiger zu leutgeben keiner Dlngcn in
Bestand zu nehmen befugt seyn solle, es scy
denn, daß einer zwey bürgerliche oder zumleut-
geben befugte Häuser besäße, in welchem Fal¬
le demselben sowohl die Bestandverlassung sei¬
nes ehemals mit Rücken besessenen Wirths«
Hauses- als das selbst eigene prätendtrende
Stängenleutgeben vorberührtermassen nach den
Vierteln der Weingärten unverwehrt seyn
solle. »

4) Könne der Wein unter den Banden zu fünf
und mehrere Eimer in allhiesiger Residenzstadt/T s Mir
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Und sämmtlichen Vorstädten inlker den Linken,
von jedermann , es möge einer mit eigenen,
oder gar keinem Weingarten versehen , behaust
oder unbehaust seyn , frcy und ungehindert
verkaufet werden . Wo hingegen

5 ) Keinem , der nicht Bürger ist , oder sonst
Eingangsberührtermassen eine Befugniß hat,
erlaubt ist , den Wein unter den Reifen,
das ist unter 5 Eimer , m thin von 4 bis
ein halbes Ermerwcis zu verkaufen , noch viel
weniger zu verhauinen , daher wider die Ue-
bertreler mit der in der Lazordmrngund auch
sonsten vielfältig ergangenen Generalien vor¬
gesehenen Best . afung unmittelbar verfahren
werden solle.

6 ) Soll von nun an niemand , wer er auch
immer sey , geistlichen oder weltlichen Stan¬
des erlaubt seyn , den Wein unter 5 Eimer,
unter was Vorwände es auch immer seyn
möge , abzuziehen und zu verkaufen , son¬
dern derley Abrugwein unter gedachten 5 Ei¬
mern in das künftige bey namhafter , nach
Kondition der Personen verhängender Geld¬
strafe hicmit gänzlich abgestellet , zu dem Ende
auch die bisher mit verschiedenen geistlichen
und weltlichen Pe sonen sothanen Abzugs hal¬
ber errrchteie Kontrakte , ob sie gleich noch
Nicht exspi irrt wären , gänzlich aufgehoben,
und von denen von Wien keiner mehr errich¬
tet , hingegen von denselben auch den unter
der Stange lcntgebenden Partheyen die Vcr-
Leutgebung eines gerechten Weins , und zwar
um billigen Preis bey wirklicher Aufhebung
der Schenkgerechligkeit mit allem Nachdrucke
eingebunden , und hierauf mittels öftersma-
liger Visttirung und Verkostung des ausschen¬
kenden Weins ernstlich gehalten werden . Und
damit man

7)
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Verläßlich wissen möge, was für eine Quan¬
tität Weins eine jede Parthey den Zeit zu
Zeit hereinführe, um nicht nur darnach unter-
der Bürgerschaft das Leutgeben nach billiger
Proportion repartiren, sondern auch desto
fnglicher nachseben, hauptsächlich aber den
Winkelverkauf abstellen zu können, also soll
künftighin alles in- und ausländisches Ge¬
tränk, ohne Ausnahme, welches sowohl durch
die Linien als zu Wasser hereingeführet, wie
auch was in- und vor der Stadt erkaufet odee
gefechset, denn was per 'l>2nltto wiederum
hinausgebracht wird, bis auf einen halben
Eimer inklusive in gemeiner Stadt - Wien
Tazamte, wie solches bey allen landcsfürst-
lichen Mautämteru zu geschehen pfleget, an-
gesagek, auch daselbst wahre Tauf- und Zu¬
name, Kondition und das Haus, wohin das
Getränk eingeleget wird, und zwar erst dazu¬
mal beygerücket werden, wenn die Parthey¬
en in dem Handgrafenamte den Aufschlag
entrichtet, und das Bancozettel gelöset ha¬
ben, nach welchem sodenn sie Partheyen in
dem Tazamte zu obbemeldter Ansagung zn
verhalten sind, allwo ihnen ohne geringste
Taxe oder Gebührsentrichtung ein Amtszei¬
chen verabfolget werden wird, welches hin¬
führ den Linienweageldseinnehmern, und nicht
den halidgräsiichen Beamten behändtget, und
von den ersten die Aufsicht über die hereinfüh¬
rende Weine getragen werden solle.

8) Sind sowohl die Wirthe als Bierleutge¬
ben, wie auch die Brandweiner in- und vor
der Stadt , denn selbe unterm Gebirge dahin
zu verhalten, daß sie mit VorwjffendesTaz-
amts in ihren Schenkhäusern einen ordentli¬
chen Schild aushängen sollen, mit dem Bey-
satze jedoch, daß emf jedem Grunde ein jeder
Schenkender einen besonder» Schild führe-wo
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wo ihnen folgends die gedruckte Packzettel
auf so vieles Getränk, als sie auf einmal in
gehämmten Fässern einzuführen gedenken,
gratis ertheilct, und bey den Linien sowohl,
als den Sradtthören, was in die Stadt ge-
führet wird, außer zur Lösenszett mit gewöhn¬
licher Anmerkung der Uebermaß herein gelassen
werden soll; Falls aber das Getränk nicht
an den Ort, worauf die Pasiirung lautet,
geführet, oder sonst jemand listig betreten
würde, sodcnn das Getränk sammt dem Fas¬
se konfiszrret, und in den Kontrabandkeller
in das Rathhaus gebracht werden solle.

9) Sind die Weinleutgebzettel in das Künfti¬
ge nicht mehr in dem Steueramte, weder bey
einem zeitlichen Bürgermeister, sondern in
dem Tazamte gratis auszutheilen, beynebens
auch von selben kein Verbot des Leutgebens
wegen ekwann ausständigen Steuern anzu¬
nehmen, sondern jedes Amt bey den eilige-
räumten Kompellirungsmitten zu lassen, nicht
weniger die Wirthe, Wein- und Bierleutge-
bea, sowohl dermalige als künftige nach er¬
langtem Bürgerrechte ihres Verhalts halber
in das Amt anzuweisen. Damit aber

10) Das Tazamt in Ertheilung der Leutgeb¬
zettel, sowohl auf die Befugniß als auch auf
die Proportion des Leutgebens resiektiren,
hiemit eine durchgängige Gleichheit gehalten
werden möge, so seyen die Partheyen sämmt-
lich dahin zu verhalten, daß sie, und zwar
die bürgerlichen ihre Bürgerzettel, Haus- und
Weingartsgewehren indem Amte, die Klö¬
ster, Stiftungen und andere unbürgerlichen
Partheyen hingegen, ihre Privilegien und
Befugnisse bey Regierung und Kammer, all-
wo benöthigten Falls nach Vernehmung des
N. Oe. Herrn Kammer- Prokuratorts und
dsren von Wien mit rechtliche Erkenntntß vor-

S?-
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gegangen werden würde , produzkren , hinge - '
gen aber das Tazamt und deren Beamte den
Partheyen nicht allein mit aller Bescheidenheit
begegnen , sondern auch bey Verluste ihres
Dienstes sich von Annehmung einer Verehrung
enthalten sollen.

n ) Soll in das Künftige nicht mehr mit den
Kommunitäten , sondern mit den leutgebenden
Partheyen selbst traktiret , im Verweigerungs¬
falle aber- die monatliche Reparation oder
ediktmäßtge Beschreibung vorgenommen , in¬
gleichen auch , daß die Hausetgenthümer mit
ihren Bestandwirthen den Taz - und Umgeld
in den Kontrakten unter den Jahrszins ver¬
mischen und etnbedingen , hinführo keineswegs
mehr gestattet , weder auch die Tazgebühr per
-Vversionem , sondern nach Proportion des
mehr oder weniger sich äußernden Abgangs
reguliret und abgenommen werden.

12 ) Wollen Ihre k. k. Majestät nicht , daß von
dem ausschenkenden Kaffee einiger Taz - und
Umgeld abgenommen werde , hingegen haben
allerhöchst Dieselbe attergnädtgst gewilliget;
daß

IZ ) Ermeldtes Taz ^ und Umgeld nicht nur von
allen haltenden Bällen , Ausspielen , Zusam¬
menkünften , Kindermahlen und Hochzeiten,
jedoch nicht anderst , als wenn solche um Geld
und baare Bezahlung , nicht aber aus Freund¬
schaft, Ehre , oder Freygebigkeit behalten wür¬
den, sondern auch von der sämmtllchen allhie¬
sigen Judenschaft , von jenem Weine , welchen
sie sich einlegen , und unter sich fürbaares Geld
vertheilen , verkaufen oder aus schenken, genom¬
men . Nicht minder

54) Ueber die auf den Basteyen vermahlen vor-
findiae 4 Wirthshäuser auch das fünfte an
der Mölkerbastey zur Hollerstaude genannt,
heybchalten, die hierauf anstellendeWtrth aber

zu



§96 Unyeld.

zu jenen Konditionen , an welche die übrigen
Wirthe auf den Basteyen gebunden sind , ver¬
halten werden soll ; weiters gestatten aller¬
höchst Dieselbe , daß

?5 ) In ein und andern Orken von honetten mit
überflüssigen Zimmern versehenen Bürgern
oder andern Privatpersonen für die Studen¬
ten , ? rLcsptore8 oder andere Privatleute , de¬
ren geringer Gehalt oder Konvenienz nicht ge¬
stattet eigene Wohnungen zu halten , und die
Kost in den Wirthshäusem zu nehmen , jahr-
wets einen oder höchstens zwey Bett - oder
Kostgeher mit dem ausdrücklichen Vorbehalte
angenommen werden mögen , daß dergleichen
Kosthalter nicht bald dieser bald jener Person
um das Geld die Kost geben , vielweniger ein
Gitränk um Haans Geld zu Folge der Taz-
ordnuna §. Z. weder in noch außer des Hau¬
ses ausleutgeben , wie im widrigen dieUeber-
treter , wie auch die Hauseigenthümer , so die¬
ses gestatten , was Standes sie immer seyen,
das erste Mal mit 6 , das zweyt : Mal mit i2und
das dritte Mal mit 24 Rthl . Strafe beleget,

I im öftern Betretnngsfaüe aber , dem allhicsi-
gen kaiserl . kölstgl . Stadtgerichte übergeben
werden würden , und damit

r6 ) Das Tazamt mit derley Winkelwlrthschaf-
ten eines Theils nicht mehr beeinträchtiget,
andern Theils auch wider die Ucbertreter die
erforderliche Assistenz erlangen möge ; so ist al-
lergnädigst beangenehmet worden , daß die
hierinnfalls betretende Partheyen , welche der
bürgerlichen Jurisdiktion nicht unterworfen
bey Regierung und Kammer angezeiget , so¬
dann von der aus selber angeordneten Kommis¬
sion mit Zuziehung des N . Oe . Kammerpro¬
kurator , als Vertreters der von Wien die Sa¬
che untersuchet , die Nothdurften scl Plenum

re - -
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xeferiren , und darüber mit der S kenntnisi vor¬
gegangen , die Citation der den : t'oro civica
unterworfenen Partheyen sä nnrmam , der
reservirtrn Kasse wegen des Mnsikrmposto ein¬
gerichtet , von den Citircnden , das erste und
zweyte Mal die Citationsgebühr pr . 17 , und
respektive <54 kr . abgefordert , das dritte Mal
hingegen solche mit der Wache gestellet « und
nicht eher , bevor sie die verwirkte Strafe er¬
leget , entlassen , die einbringcnde Strafen so-
denn Ihnen von Wien remittiret , und bey dein
Tazamte unter einer besondern Nubrikc ver¬
rechnet werden sollen . Damit man aber die
Uebertreter verläßlich wissen , und gehörig kon-
vinzkren könne , soll

47 ) Auf erfolgende Denunziation bey den De-
nnnzirten von den Amtspersonen sogleich eine
Visitation vorgenommen , und hierdurch das.
Visum repertum erhoben , einfolgsam nach der
Sachen Befunde mit der aufgesetzten Strafe
vorgegangen , der Name der Denunzianten ge¬
heim gehalten , übrigens aber die Aufsicht die¬
ses Werks , des innern Raths , undTazgegen-
händler N . Strobel kommittkrt werden.

;8 ) Hat es bey dem was ihnen von Wien we¬
gen Anstellung mehrerer Stadtköche schon vor
einiger Zeit , per vecretum intkmiret worden,
allerdings sein Verbleiben , daß nämlich an
Stelle der dermaligen 12 die Zahl auf 18 ver¬
mehret , und diese sämmtlich ihrer Erklärung
gemäß zu ihrer öffentlichen Kosthaltung ver¬
halten , die ehebevor Negierung angezeigetund
vor allen auf die Landeskinder restektiret , den-
felben beynebst mit Gelegenheit der ablegenden
bürgerlichen Pflicht nachdrücklich bedeutet wer¬
den , daß sie bey schwerer auf sich ladender
Verantwortung auf ihre Gäste obachtsames
Auge tragen , und falls selbe bey einem oder
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andern etwas Verdächtiges vermerkten , ein
solches sogleich der Regierung anzeigen sollen.

Lasten es Ihre kaiscrl . köntgl . Majestät bey
den in Sachen allergnädigst geschöpften Reso¬
lutionen allerdings bewenden : Kraft welchen
den Bterleutgeben in keinerlry Wege die min¬
deste Kosthaltung verstattet werden solle.

-o ) Finden Aüerhöchstdieselbeaus verschiedenen
unterwaltenden Ursachen zwar bedenklich zu
seyn , derzeis mit RestringiruNg der Bierleut-
geben vorzugehen , gleichwie aber die Bier - ^
Häuser sowohl in - als vor der Stadt allzusehr
übersetzet sind , als haben Höchstdieselbe Hier¬
infalls folgendes Temperament zu treffen an¬
befohlen , daß in Zukunft in -und vor d.er Stadt
auf den bürgerlichen und unbürgerlichen oder
sogenannten Freygründen , jene Bierschanks¬
gerechtigkeiten , welche den dermahligen In¬
habern derselben auf Wohlgefallen oder sä
vier vitro verliehen worden , ingleichen auch-
jene Poffcffores , welche die Vierhäuser sbs-
«jue ullo titulo besitzen , nach derselben Ab¬
leben gänzlich kaffiret , und nicht mehr andern '
verliehen , weder auch auf so beschaffene Bier¬
häuser von denen von Wien jemanden ein Bür¬
gerrecht erthetlet , vel slio jutlo titulo erwor - ^
den worden , bey dem erworbenen Rechte ge¬
lassen , im übrigen aber rarione iuturi die
Einrichtung mit den Bierhäusern in - und vor
der Sta ?L dergestalt reguliret werden solle,
daß nur in den Hauptstrassen , oder Plätze «,
so viel es thunlich , in jeglicher 2 , z , 4 , er-
foderlichen Falls auch mehrere Bierhäuser,
nachdem es die Länge der Gasten und die Volks¬
menge , oder der Zulauf erfordert , auf eine
proportionirte Distanz , damit keiner den an¬
dern beeinträchtige , stabiliret , ein gleiches auch
tnden Vorstädten auf den bürgerlichen Grün¬
den reguliret , hiermit aber von Zeit zu Zeitvon
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von einer Gasse zur andern wie das Absterben
der Schankgerechtigkeits-Inhaber erfolget, der
Anfang gemacht, und einem jeglichen Haus¬
inhaber auf das ihm verliehene Bierhaus,
zum Falle er den Bierschank nicht selbst exer-
ztren wollte, einen ihm anständigen bürgerli¬
chen Bestandmann zu setzen freygelassen, eine
gleiche Einrichtung auch mit der Zeit in An¬
sehen der allzusehr überhäuften Wirthshäusec
auf den Vorstadtsgründen vorgenommen wer¬
den solle.

sr ) Sind die bürgerlichen Wirthe in der Stadt
allerdings zu verhalten, ihr Getränk und Spei¬
se nach Inhalte der bereits im Drucke gesche¬
henen Kundmachung auf ein Täferl zu spezt-
fiziren, und zu Jedermanns Wissen in ihren
Zimmern, und Schenkhäusern anzuhefren,
mithin sowohl für Standes als andere Per¬
sonen um billigen Preis mit Einbegriff eines
Kreutzer Brods offene Tafel zu halten, mit
solcher aber in Punkto um ir Uhr anzusan-
gen, und bis um 2 Uhr Nachmittags zu kon-
tinuiren, und die ankommende Gäste, es mö¬
gen derer einer oder mehrere seyn, unweiger¬
lich zu befördern.

?2) Hat es rehreÄu der Plachenknechten, und
jungen Jäger und der ihnen geschehenen Ein?
siellung des Leutgebens, bey der in Sachen
ergangenen allerhöchsten kaiserl. königl. Reso¬
lution sein gänzliches Verbleiben.

?Z) Gestatten Ihre kaiserl. königl. Majestät kei¬
neswegs mehr, daß die bürgerlichen Handels¬
leute und Spezereykrämer, zur Benachtheili-
gung der bürgerlichen Wirthe gleichwie es bis¬
her geschehen, den sogenannten kleinen Rhetn-
Moßler- und Steinwein, oder vin picolo,
welcher insgemein aus österreicher Weine pfle»
ßet komponirrt zu werden, zu verkaufen, undaus-



Zvc» Unyelö. "

anszuschenken, sondern haben vrelnfthr aller-
gnädigst anbei'ohien, da!) ihnen Handelsleu¬
ten tnsgeigmmt nicht allein wegen der Unbe-
fugniß, sonderna ich in Ansehung der lieber-
vorthetlrmg des lpudlikttms die Verleutgebung
derley Gattung Weins, gänzlich eingestellet,
ihnen auch ernstlich bedeutet werden solle, daß
tm Falle ein oder andrer in Ve.kaufung der¬
gleichen zugerichteten Oesterreicher/ anstatt des
wahrhaften Rhein- oder Moßlerweins betre¬
ten würde, wider denselben nicht nur mit Kon-
fiszirung des in den Kellern antreffenden ver¬
fälschten Weins, sondern auch auf öfteres Be¬
treten mit empfindlicher Geldstrafe verfahren
werden soll. Ferners haben auch Ihre kaisecl.
königl. Majestät in Ansehen der andern aus¬
ländischen Weine, sowohl Respekt» des Han¬
delstands als der bürgerlichen Wirthe folgende
Vorsehung getroffen; daß

-4 ) Gemelktem Handelsstande die Führ- Ver¬
kauf'- und Verleutgebung desjRazelstorfer, der
Purgäcker, Hoyser, und aller übriger See¬
weine, welche den österreichischen gleich kom¬
men, init Aus.schlieffung jedoch des Tokayer-
und Oedenbnrgerausbruchs, nicht weniger der
Otner, Oede-nburger und solcher Weine, welche
anstatt der ftanMschen pflegen vorgelegetzu
werden, ebenfalls unter obiger Kommination
eingestellet; dahingegen

sz) Den bürgerlichen Wirthen die Führung des
Tyrolerweins, nebst allen in den Erblanden
wachsenden, mithin auch hungarische Weine,
dort) den Tokayer und Oedenbnrgerausbruch

^ ausgenommen, verstattet, denselben aber da-
bey der Verkauf pur- und aufrechten WeinS
bey oben ausgesetzter Bestrafung eingebunden,
und hierauf von ihnen von Wien genaue Oba
ficht getragen werden soll.

Uekri-
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Mrigcns werden Ihre kaiferl . und könkgl . Ma¬
jestät die wegen des Abzngsweins mit dem
Kloster aä 8 . vorotbeam , denn mit dem Kol-
legio § oc . ^ csu und der Gemeinde zu Hak -ng
abgeführte und in Revisor io liegende Prozesse,
ehestens mit allerhöchster Erkenntuiß entschei¬
den , wo inzwischen relPEu des Abzugsweins,
soviel das Zukünftige anbetrifft , es bey dem,
was oben H 6 . vorgesehen wo den , sein gänz¬
liches Verbleiben hat . ( 1748 May 25 . Luxxl.

S . 2ö8 .)

§ . 18 . Taz und UmgcldsordnuNg 1752 . Iän . 8.
(8uppl . III. O. x. 6za)

r ) Das jederinännizlich in undsvor der Stadt-
und inner den Linien vom 1. Ma -z dieses
Jahres an , den Wein frcy und ungehindert
sowohl in grossen als kleinen Gattungen , auch
Flaschenkellern abziehen könne . Jedoch soll

2 ) Bey allein zum Verkaufe abziehender Wei¬
ne , es geschehe von geistlichen oder weltlichen
Personen , in grossen ober kleinen Gattungen,
oder auch Flaschenkellern , jederzeit noch ehe
bevor bey dem wienerischen Umgeld - und
Tazamre ein Passierzettel , so ohne einzigem
Entgelte verabfolget werden wird , genom¬
men , und dem Abholer des verkauften Weins
zu seiner Sicherheit , damit er solches auf
Verlangen oder Anhaltung des Weins vor-
zeigen könne , also gewiß behändiget werden,
wie im widrigen ein derlei ) ohne habenden
kurz gedachten Passierzettel verkaufter und
wegzubringendcr Wein in Kommtssum ver¬
fallen seyn , und durch die zur beständigen Ob¬
sicht , verordnete Personen , wie auch ausge¬
stellte Tag - und Nachtwache ungehalten und
qbgLnomrnen werden soll.

r)
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3 ) Ist von allem und ftdem Weine , so unkee
5 Eimer , mithin zu 4 , Z , 2 , r , 5Ei¬
mer , wie auch Flaschenketterweise zum Ver¬
kaufe abgezogen wird , der bereits ausgemes¬
sene Taz - und Umgeldsgebühr zu entrichten,
und von dem Verkäufer bey Abholung deS
Paffierzettels baar zu bezahlen . Dahingegen
hat

4 ) Aller und jeder Wein , so zu 5 Eimer und
darüber verkaufet wird , einigen Taz - unk»
Umgeld nicht zu unterliegen , außer , wenn
auch dergleichen zu 5 Eimer und darüber ver¬
kaufter Wein in kleinere Gattungen oder Fäs-
sel unter 5 Eimer abgezogen , und so da ein
Fässel nicht unter einstens , sondern in länge¬
rer Zeit nach und nach weggebracht und ab-
geholet wurden , als in welchen Falle ebner-
massen die Taz - und Umgeldsgebühr entrich¬
tet werden muß ; Wie zumal denn auch

6 ) In jenem Falle - wenn kn den auch ohnedieß
offen habenden Kellern außer dem Weine , ss
zur Verleutgebung , oder Ausschenke gewidmet
ist , noch ein anderer Wein unter 5 Eimern ab-
zugsweis verkauft würde , dafür gleichfalls die
Taz - und Umgeldsgebühr besonders bezahlet-
und eben daher über alle aus den auch offe-

- nen Kellern in großem oder kleinern Gattun¬
gen oder Flaschenkellern verkaufende Weine
unter obiger in Nr . r . enthaltener Strafe das
Pajsirzettel bey dem Umgelds - und Tazamte
abgeholet werden soll.

6 ) Gestatten Wir allergnädigst , daß der Wein¬
schank unter dem Stangenzetger gegen Ent¬
richtung der ausschreibenden Gebühr , wiei

j bisher bey allem Zeigerpartheyen beobachtet
s werden , nicht nur von den mit Weingärten

versehenen , sondern auch von . den mit Wein-

-är-
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gärten nicht versehenen , jedoch ansästigen Vür^
gern , ingleicheu von allen Eigenthümern , sd
in der Stadt bürgerliche Häuser besitzen , so¬
wohl für sich selbst getrieben , als auch solche
Befugnis ; in ihren Häusern einem andern
steuerbaren Bürger bestandweis verlassen wer¬
den möge . Nur wollen Wir von dieser Be-
standnehmung alle nnbürgerliche Leute , be-
voraus aber die unbefugte Weinhändler , und
Winkelleutgeber unter einer Strafe von 50
Rthlr . ( wovon die Hälfte der Bestandgeber,
und die andere Hälfte der Bestandnehmer zu
dem Tazamte abzuführen hat ) gänzlich aus¬
geschlossen haben . Da äuch

7 ) Fürkömmt , daß die Hausekgenchümer bey den
Wirthen , oder leutgcbenden Partheyen unter
einstens die Umgelds - und Tazgebühr in den
Zinnskontrakten einzubedingen , oder auf an¬
dere Weise in diese Gefällssachen zu mischen
sich anmassen , welchen Unfug aber , Wir in
alle Wege abzustellen gemeynet sind ; als be¬
fehlen Wir , daß in das Künftige die aus-
schenkende Partheyen selbst mit dem T az - und
Umgeldsamte hierüber zu traktiren gehalten
seyn , und im Verweigerungsfalle von erstze-
meldeten Amte die vierteljährige Repartitiop,
oder die ediktmäßige Beschreibung vorgenom¬
men , gegen die Uibertreter auch mit aller Schär¬
fe fürgegangen werden solle.

L) Ist von allen um das Geld anstellenden odee
haltenden Zusammenkünften , ( worunter eben¬
falls die um das Geld dingende Hochzeits¬
mahle , und besonders alle Ballfcstinen und
dergleichen Versammlungen die Taz - und Um¬
geldsgebühr zubezahlen schulötg.

y) Hat es bey Unfern kn Sachen ergangenen
allerhöchsten Resolution , vermög welchen den

Bier-
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Bicrleutgebern alle Kostgebung verbotheff
worden , fein ferneres Bewenden ; und sollen
die Uebertreter das erstemal mit 6 , daszwey-
kemal mir >2 , und drittemal mit 24 Rthlr.
am Gelbe gestrafct , im öfter 'n Betretungsfalle
aber mit einer empfindlichen Leibesstrafe bele¬
get werden : unter welcher nämlichen Strafe
Wir auch alle Winkelwirthschaften und Leut-
gebschaften htemit gänzlich verbothen haben
wollen . Und damit

Lo) Die Uebertreter fo leichter entdecket wer¬
den mögen , fo haben die Tazamtsoffizianten
sich alsogleich über die Wahrheit der gemach¬
ten Anzeige verläßlich zu erkundigen , beyge¬
gründetem Argwöhne auch die Visitation in
den Kellern , oder andern verdächtigen Or¬
ten vorzunehmen - als woran sie von nie¬
mand , wer es immer fey , bey 20 Rthlr.
Strafe gehindert , und in jenem Falle sodemi,
wenn die Denuntiation wahrhaft zu seyn be¬
funden worden , demDenuntianten mttGeheim-
Haltung ihres Namens das Drittel von der
verwirkten Strafe verabfolget werden sollet
Wie zumal auch

ir ) Einige Zeit her die hofbefreyten und bür¬
gerlichen Kaffeesieder , Wasser - auch Roso-
glio - Brenner , und andere dergleichen geist¬
reiche Getränke ausschänkende Partheyen der
Taz - und Umgeldsgebühr unbilliger Weife
sich entzogen haben , so befehlen Wir hier¬
mit gnädigst , daß dieselbe von Zeit der Pu-
blizirung gegenwärtigen Patents ein gemä¬
ßigtes Taz und llmgeld hiuführo unweiger¬
lich entrichten sollen . Wovon dem Taz und
Umgeldsamte die billige Repartition zu ma¬
chen obliegen wird.

12)



Unyeld . goz

ts ) Ist allen Advokaten, ^ otarüs, und Rechts¬
freunden bey empfindlicher Strafe verboten-
den Partheyen in dergleichen Winkelwirrh-
schaftssa chen, wo es lediglich scl lsbtum und
nicht sä rjN«LÜionem ^uris ankömmt, eini¬
ge Schriften die bey UnseremN. Oe. de-
legirten Oonlestu einreichende Rekursanb.in-
gen blos allein ausgenommen zu verfas¬
sen, solche zu übergeben, oder sie Partheyen
zu vertreten, als welche selbst persönlich bey
den anordnenden Kommissionen zu erscheinen-
und ihre Nothdurften zu verhandeln haben.
Außerdem, und

Schlüßlich lassen Wir es bey den in Taz- uird
Umgeldssachen^.nno 1359, 1597 , 1631 ,
rbz8 , 1654 , 1657,1663 , 1667,1679,
1687 , 1695 , 1703 » 1707 , 1715 , 1719,
1720 , 1729 , 1737 , und 4. May 1744 er¬
gangenen Generalien , Mandaten und öf¬
fentlichen Rufen , in so weit hier Orts nicht
etwas abgeändert worden, gänzlich v:.blei¬
ben; Nur wollen Wir , daß Unsere im ge¬
genwärtigen Patente enthaltene allerhöchste
Verordnungen lediglich in Unserer kaiserlichen
königlichen Residenzstadt Wien , und inner
den Linien, auch relpeAu jener Partheyen-
so Unserem und relpettive dem Stadtwte-
nerischen Taz und Umgelde unterworfen sind-
ihre Wirkung haben, weitershin aber weder

ertendiret, noch zu einer Nachfolge und Bey-
spiele genommen werden sollen. ( 8upl. O. ^ 4
0 . 632. 1752 8- Jänner.)

K. 19. Vorschrift wegen der Taz und des UM-
gelbes.
Vermög der unter' dem 4. März 176z kuttbst
gemachten Patents haben alle Inhaber einer
Taz und eines Ungelds in Oesterreich unter der

IüstLtzcode/e IX. Ld . U Ens>
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Cns , sie mögen begültet oder unbegültet feyn,
zwanzig Perzent zur SchulLevsteuer abzufüh-
ren . ( 8upl . 6 , VI . L6 . x . 408 .)

Z. 20. Vorschrift in Betreff der Taz und des Uu-
gelds für N . Oesterreich.

r ) Daß die Verordnung vom Jahre 178z /
welche die Inhaber der Taz und des Ungelds¬
rechtes in dessen Beziehung , an das int
Jahre 1779 ausgewieftne fatirte Erträgniß

L desselben gebunden hat , von nnn an aufge¬
hoben seyn soll.

») Diesemnach wird den N . Oest . Tazinha-
bern erlaubt , soweit nicht unwiderrufliche
oder auf eine bestimmte Feit geschlossene Ver¬
träge in Wege stehen , dieses Grfäll vom i.
Nov . dieses Jahrs anzufangen , nach Vor¬
schrift des Zapfenmaß vom Jahre , 659 §.
und der spätem darüber erfolgten Erläute¬
rungen und Nachträge ( §. iä «) zu beziehen.

z) Doch müssen, wie durch die Verordnung vom
Jahre 176z vorgeschrieben worden ist , die
Äkkenntniffe sFassionen ) vom Jahr zu Jahr
nach dem wahren Erträgnisse dieses Gefäß-
eingelegt , und muß davon die mit zwanzig
von Hundert ausgemessene Steuer entrichtet
werdeu . ( 1791 Nov . 7 .)

Lnyer:
Z. r . Gegen einen Unger ist die verwilligte Exe¬

kution durch Ersuchschreiben an die hungatiscke^
Hofkanzelley einzuleiten . ( 1792 Aug . 2 .)

^ 2^ Gegen einen Unger ist die Klage oder Vor-
rufung zum mündlichen Verfahren durch die

. hungartscheHofkayzelley zustellen zu lassen. ( 179^
Äug . s .)

Ün-
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tlntziltlykeit der Ehe, s. Ehe Z. 8. 14. 25. sZ. 29.
r Zo- Zl . n ^. n4 . 164. z- z. . *
Univ erst taten / ollen Hey Verleihung des Doktorats
^ scharf zu Werke gehen, ( ß. 114.)
Ünrversttarsyutachten in einer Rechtssache unterliegt

dem Stempel der zweyren Klasse zu L fl. ( I.
^ 776, §. r8'. " .)
Unkosten : .

Z. 1. Der Unkosten Ersatz ist bey der Beaugen»
scheinstagsatzung zu bestimmen. ( I . I . LZ. 5.
ryZl - . ^

§. 2. Porr hem Unkostenersatz ist der FiskuS nicht
. ausgenommen. ( I . l . xro .) j .
j z. Die Parchey hat das Unkostenverzeichniß ln

der bestimmten Frist dem Äppellationsgericht
vorzulegen, wenn der untere Richter zum Ersatz
der verursachten Unkosten verurtheilet worden.
(I . l . 286. H. 494.)

§. 4. Welche Folgen , wenn das Unkostenver»
. zeichniß, und die Ad̂ okatengebübr nicht vörge»
. leget werden. ( I . I . e.) .
§. Z. Wegen des Unkostenersatzes kann . , wenn

gppellirtwird , eine Abänderung geschehen, wen»
gleich das Urthetl erster Instanz in der Haupt»

> fache bestättiget wird . < I . L. zc>6.
L. 6. Die Unkosten, .welche, dem FISkus. jllge-

strrochen werben, fließen in dasAerartum- ( I.
r r . 39Z.) . ^ '
5. 7, Unkosten aus Angelegenheit des Religion-»

fonds , hat der Reltgionfond zu bezahlen. ( I.
, I . 446) . . . . , . . 5. . .

L. 8. Unkosten in Iudizigl - )tnh Pqrtikularkosterr
zu theilen , hat aufzuhören. ( I . ll . 469. ä.) -

§. y. Weyn das Unkostenverzeichniß der Satzschrist
beygeleget worden , hat der Richter auch ohne,
ausdrückliches Begehren, über den Ersatz zu er»

. kennen. ( I . II . 47^ . b ) , - -
§ ro . Der Unkostenspruch kann in einem , auf,

die Weisung ausfallenden Spruch bis zum
Ü 2 End-
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Cndurtheile in suspenso bleiben . ( Jos . It.
4y7 . a. )

Z. n . Den Unkostenersatz leistet, statt deS Magi¬
strats , oder des Ortsrichters , die Ortsge¬
meinde , Herrschaft , oder das bürgerliche
Aerarium lalvo reZrellu gegen die schuldtra¬
genden Gertchtsglieder . ( I . IV . 609 . )

L. 12. Der Kläger hat dem Beklagten die Unkosten
zu erstatten , wenn er bey der mündlichen
Verhandlung Neuerungen angebracht hat . ( I.
IV . 620 . b . )

Z. itz . Der in der Vorrechtsklage eingefchrittene
Gläubiger , kann die Unkostenvergütung von jenen,
die durch das behauptete Recht Vortheile ge¬
zogen haben , fordern . ( I . IV . 621 . r . )

L. 14. In den Unkostenersatz kann auch der untere
Richter in Rekursfällen verurth eilet werden»
( 3 . IV . 7 »6.)z. 15. Wegen der Unkostenmäßigung ist kein Nor¬
male nöthig . ( I . V » 771 . )

Unschuld , wie der Beweis derselben beschaffen seyli
müsse. ( I . V . 848 . )

Unsinniger , ist keines Krkminalverbrechens fähig.
( I . IV . 6n . I . Z. 5. )

Unterhalt:
L. 1. Den Unterhalt der Ehefrau , wenn sich we¬

gen denselben eine Beschwerde äußert , haben
die Gerichte zu bestimmen , wenn vorhergegan¬
gene gütliche Versuche ohne Wirkung waren.
(I . IV . 591 . Hauptst . III . §. 48 . )

L. 2. Wenn der Wittwe ein Leibgedtng , Wit-
khumsrecht , oder ein wittibltcher Unterhalt
verschrieben worden , so ist derselbe der Ver¬
schreibung gemäß zu verabfolgen . ( I * IV . 591.
Hauptst . III . §. 117 .)

L. z. Der wittibltche Unterhalt nimmt sechs Wo¬
chen nach des Mannes Tode den Anfang , bis
dahin hat sie solchen aus der Verlassenschaft

des
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des Mannes zu erhalten. ( I . M . 591 . Hauptst.
IU . §. n8 .)

Z. 4. Eine Wittwe , welche von dem Mann
schwanger htnkerlassen wird , genießt ihren Un¬
terhalt ans der Verlassenschaft des gestorbenen
Gattens bis sechs Wochen nach der Nieder¬
kunft - ( I . III . Lyr . Hauptst . III . §. 118 »)

z. 5. Der wittibliche Unterhalt , wenn er nicht durch
gerichtliche Einverleibung auf ein liegendes Gut
vorgemerket worden , genießt keine Begünsti¬
gung . ( I , III . §. iiy .)

§. 6. Der wittibliche Unterhalt hört auf , wenn
die Wittwe zur neuen Ehe schreitet. (I « m»
Hauptst . III . §. 124 .)

Unterhandlungen ( bey ) einer Ehe , kann derjenige,
welchem auf eine erlaubte Art ein Geschäft von
dieser Art aufgetragen worden , eine Schadlos¬
haltung fordern . ( I . HI . Hauptst . III . Z. 4i .)

Unterschrift:
Z. i . Die Unterschrift eines Urkheils hat von dem

Präsidium , Vizepräses und einem Sekretär zu
geschehen. ( I . II . 464 . )

L, 2. Wo im Gerichtsorte eigene Advokaten
bestehen , müssen die Schriften von einem zum
Gerichtsstand berechtigten Nechtsfreund unter¬
fertigt seyn. ( I . 1^ . 619 . 3.) S . Winkel-
schretber.

Nnterstandgebung einer Person ohue Anzeige an die
Obrigkeit , wenn dessen ehrbarer Nahrungsstand dem
Untsrstandgeber nicht bekannt ist , gehört in die
Klasse politischen Verbrechens . — Strafe : zeit¬
lich gelindesGefängniß . ( I . IV . 6 n . II . §. 77,78,)

Untersuchung :
§ . 1. Die Iustitzstellen sind von Zeit zu Zeit zu

untersuchen . ( I . I . 212 .)
§. 2. Den landesfürstlichen Städten und Märkten

welche mit geprüften , der bürgerl . und Krimi¬
nalrechten kundigen Männern bey ihren Magi¬
straten versehen sind , wird die Untersuchung

je-
/
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jener Kri»ninalfälle , deren Bestrafung die Zeit
eines Jahrs nicht »Ibersteigt, zugestanden. ( 3.
Hl . 5Z5-)
Z. Gegen jene Schuldner ist die Untersuchung
pon Amtsweqen vorzunehmen, bey deüen ein
grösserer Vtrlust als zwölf .Perzent erscheint
(3 . V- 76Z^ '

z. 4. Wann ' kann die Untersuchung wegen vor¬
kommenden neuen Umständen wieder ausgenom¬
men »Verden. ( I . V. 848.) S . Oncurs §. 6 ĵ.

pnrerehan:
^ Z r . Die Unterthanen haben sich mit ihren Bitt¬

schriften an die eigens besoldeten Agenten ztt
halten . ( I . I . n ) '

§. 2. Unterthanspatent , über die zwischen Herren
^ und Unterthanen entstehenden Streitigkeiten:

(I . I . - 3 ) ' ' ' - ' ' -
Z. z. Normale , wegen der den Herren gegen ty-
' re Unterthanen eingeräumten Strafen ( I . k. 24.)
§. 4. Großjährigen Unterthanen ' sirll ihr Vermö¬

gen nicht vorenthalten werden. ( I . I. 77.)
Z. 5. Unterthanen find Taxen fren, »venn sie von

dem Fiskus vertretten werden. ( I . I . 119. ».) ^
§. 6. Erläuterung des (§. Z. ) aufgeführten Nor¬

male. (I . l - §25 .)
L. 7. St .eittgkeiten zwischen Unterthanen und den

Herrschaften, gehören auch' damahis vor das
kandrecht , »venn der l̂nterthan als Beklagtet
aufttttt . <I . l . 2z7 . §. z.)

§ 8. Wem die Gerichtsbarkeit gebührt bey Un¬
terthanen , welche ein , unter einer andern

> Obrigkeit gehöriges Haus , inne haben.' ( I .'
I . 237. §. 26.^

Z. 9- Unterthärrige Gemeinden unterliegen ihren
vorigen Gerichtsherrn. ( I . l 269.) '

§. ro . Wie die ÜntkrthansforderuNĝ n bey einen
Concurs zu klassfizircn sind. ( I . I . 279. VI.
rozo. 1̂ . 25z. ck)
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H. n . Wenn wider ein Dominium ein Prozeß ge-
^ führt , und in diesem der Unterthan des im

Eteit verfangenen Dominiums als Zeug auf-
geführt wird, ist er entweder von dem Rich¬
ter , wo der Steit geführt wird, oder bey dem
nächst gelegenen Magistrat zu vernehmen. (I.

489. na»)
§. iS . Wie die Unterthansstreitigkeitenbeyzule-

gen sind. d . lH . 5§z.)
Z. iz . Wie unterthänige Schuldigkeiten zu for¬

dern sind. ( I . III . 574.)
§. 14. Von einer österreichischen Jusiitzbehörde
^ kann ein fremder Unterthan, als Vormund,

Mitvormund, oder Vermögensverwalter nicht
benennet werden. ( I . IV. 702.) Fremde, wel¬
che ex jure ssn^uinir oder durch Testament,

' oder Familienverträge zur Vormundschaft be-
- ruffen werden, können solche beybehalten. ( I.

IV . 7Z6 . )
15. Das Unterthanspatent von r. Sept . 178 t.

^ (§. 2.) wird auch für Tyrol und Vorarlberg
anwendbar erklärt. ( I . V. 84v ) Für erltz-
scheu erklärt. (L.

§. 16. Richtschnur zur Eintreibung derjenigen Ver¬
gütungen , ' welche die politische Behörde der
Unterthanen in obrigkeitlichen Bedrückungsfällen

- zuerkannt hat. ( I . Vl . 977.)
§. 17. Grunvobrigkeiten und Pächtern wtrh wie-

derhsllt eingebunden̂ die Unterthanen mit al¬
ler möglichen Gelindigkeit zu behandeln, sich
von allen kleinweisen Exekutionen wegen Ro-
bothen, und übrigen Dienstbarkeiten, so wi'
überhaupt genommen, von allen gewaltsamen
Mitteln zu enthalte». 0790 . Iuly io. In-
nerösterreich.)

§. >8. Volljährige Unterthanen in denAorlanden
haben ihre, auf das Eigenthum des GrundeS
und Ortes , und die darauf zu radiznendeu
Pfandrechte sich beziehenden Verträge , wenn

sie
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sie davon volle Rechtskraft genießen wollen«
in das Gertchtsprotokoll eintragen zu lassen;
die übrigen Verträge hingegen sind davon be-
freyt . ( 1790 Dez . iz . )

A. iy . Die Unterthanen haben sich in folge des
Gesetzes von iz . Iuly 1787 vor Antrettung
eines Prozesses bey ihrer Obrigkeit zu melden«
und nur wenn die Grundobrtgkeit das Ge¬
schäft nicht ausgletchen kann , können sie den
Rechtsweg einfchlagen . ( 1791 . Oktob . 21 .)

Z . 20 . Die Ansprüche , welche die Unterthanen
auf die Holzung in Gallizien haben , sollen bey
gerichtlichen Abschätzungen der Güter in dem
Protokoll qngemerket werden ; doch verschaffen
dergleichen Anmerkungen denen Unterthanen kein
besseres Recht , als sie wirklich haben . ( 1791.
May zr .)

§, 21 . Das Gesetz von ro . Iuly 1786 , vermög
welchen der achte Theil der Güter zur Bt^
deckung der Unterthansforderungen verpfändet
worden ist, wird also aufgehoben , Nö . indem
Fall , wo eine Obrigkeit zum Ersatz einer Un-
terthansforderung geklagt wird , diese in Rechts¬
wege eingetrteben werden , und bey Besitzver¬
änderungen der Herrschaften und Güter , nach
dem Ge etz von rZ . April 1784 zu benehmen
sey. ( »791 . Oktober 28 )

Z 22 . Im Lande ob der Enns soll man , wo
es der obrigkeitlichen Bezüge wegen auf die
Pfändung der Ernte , oder sonst entbehrlicher
Habschaften ankömmt , dasjenige , was zum Un¬
terhalt des Hauswirthes und seiner Familie
gehört , zurück lassen ; auch soll jede Unter-
thanshestrafung vor dem Vollzug derselben , dem
Kretsamte angezetgt werden . ( 1791 . Decem-
ber 5)

§. rz . Die Vormerkung des achten Theils des
Werths jeder Herrschaft und jeden Gutes zur
Sicherheit der aus dem Bande der Unterthä-

nig-
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nigkeit entstehenden Unterthansforderungen , wird
in Mähren aufgehoben . ( »79 ». April aZ . r

L. 24 . Unterthanen an der Grenze gegen fremde
Staaten , wenn sie auf der Schwärzung betret¬
ten werden , werden vpn der Grenze abge¬
schafft - im Falle sie angesessen waren , abge-
sttftet . ( Jos . Z. G . K. , 17. )

Z. 25 . Unterthanen wird die Notlon in Zollfa¬
chen nicht unmittelbar , sondern gegen Rezepis-
se zugestellt . ( Zos Z. G . §. 152. )

§. 26 . Unterthanen bezahlen den Stempel nach
der vierten Klasse. ( Jos . V . 776 . §. 8. b .)
27 . Unterthanen sind in allen Kontribuzions-

angelegenheiten und iu allen aus dem Unter-
thansverhältnisse nexu rubäitelss entstehenden
Steitigkeiten , deren Verhandlung den Wirth-
schaftsämtern und Kreisämtern als ein politi¬
sche Gegenstand zugewtesen ist , von dem Ge¬
brauche des Stempels befreyet ; doch unterlie¬
gen sie dem Stempel , wenn es um Gegenstän¬
de zu thun ist, die nicht aus dem Unterthans-
verhältnisse sondern aus einem Kauf , Verkauf,
oder Miethungskyntrakt oder aus einer Wai¬
sen , Kuratel oder Testamentsangelegenheit
oder ans solchen Streitigkeiten entweder zwi¬
schen Unterthan und Obrigkeit , oder zwischen
Unterthanen entstehen , die nicht zur politischen
Entscheidung , sondern zu dem vorgeschriebcncn
Wege Rechtens gehören . ( I . V . 776 . Z. 27 . f.)
S . Abstiftung , Erbschaft §. 37 . Vermögen §. 12.

^nterthanöadpokatensmsiruktwn:
§. i . Wenn der in jeder Provinz ausgestellte

Unterthansadvokat aus dem von dem
Kreisamt gegen Rezepiß zur Amtshandlung
erhaltenen Protokoll ( I . I . 2z . Z. zr ) noch
einige Umstände zu erörtern , oder dem Un¬
terthan selbst zu sprechen nothwendig fände;
so hat er sich zur Ueberkommung der nöthi-
gcn Auskünfte , oderzur Anweisung des Unter-

thans
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thans zur persönlichen Besprechung an dqS
Kreisamt zu wenden, welches ihm in einem

und dem andern FM hierzu verhütstich feyn
muß. ( ) . I . 2z. §. Z4.) .

§ 2. Ist aber in dem eingesandken Protokoll alles
' erschöpft; so hat er binnen 8 Tagen nach dessen

Erhaltung seine Klage nach der Vorschrift der
allgemeinen Gerichtsordnung einzureichen', und
ist über dergleichen Klagen so wie über êde
andere der Ordnung nach zu verfahren; fände
aber der Advokat die Klage ungegründet, so
sind die Ursachen, warum er nicht zu flagerr
traue , der Landesstelle anzuzeigen,' welche hier¬
über den FisküS vernimcht; wird sie auch von
diesem unbillig gefunden, so ist der Unterthan
davon' zu verstMigerr, und ihm frcyzustellen,
sich wegen dieser Abweisung an die Hofstelle
zu wenden(I . l . 23. §. 35.)

Z. z. Der Untertbansadvokat hat zwar den Ua-
'terthan der erfolgten Erkenntnisse durch das

' Kreisamt verständigen zu lassen; doch hat et
alle Rekurse nach der Vorschrift der Gerichtsord¬
nung ohne Anfrage von selbst zu ergreifen, und
auf die zur Vollziehung des Rekurses bestimmte
Frist den Bedacht zu nehmen, zugleich aber im--
mer den Unterthan zu befragest, ob er mit der
ekfolgten Erkerintniß sich befriedigen, oder die
Sache weiter suchen wolle, wo sodann der Un-

' terthan bey Ermanglungl^ttfamer Einsicht noch
immer eines besseren daxäber belehret werden
kann. (L. l . uz. z6.)

K. 4. Der Untertbansadvokat soll mit gehörigen
Dokumenten oder erhaltenen Bescheiden und
Scheinen oder Protskollsabschnften erscheinen,

' und geziemend den um Rath fragendest Untertha-
tren nach seinen Ghespstichten mit Rath ynd
Tbat an die Hand gehen, und sie über ihre
Amgelegcuhcrttki und Änftmgen nach seinem beß-
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ten Wissen und Gewissen belehren » ihnen auf
ihr Verlangen die nörl-tgen schriftlichen Anbrin-
tzen , gehörig verfassen , Utid aufderUeberschrifh
immer seinen Namen beysetzen. ' '

§ . 5. Ueber alle diese auf Verlangen der Unter tha»
- nen verfaßte , oder auch nur Unterzeichnete An¬

bringen , Klag - und Äeich.verschrtften , so wie
über alle andere in Unterthansangelegenheiten
verfaßte Aufsätze und geführte Korrespondenzen
hat der Unterthansadvokat ein genaues und
verläßliches Protokoll Zu fuhren , in selbes ganz
furz den wesentlichen Inhalt eines jeden derglej^
chen Anbringens , Klag - und Beschwerschrtft,
Aufsatzes oder Schreibens fammt dem Tage,
an welchem er es an die gehörige Stelle ein¬
gereichet , öder die erforderlichen Schreiben ab¬
gegeben hat , vörzumerken , und einjUtragen,
auch dann , ysenn er hie Klage des bey ihm sich
tnelderröen Unterthans gänzlich ungegründet,
und sogar muthwkttkg fände , folglich ihm kein
schriftliches Anbrtngen verfassen , oder seinen
Beystand nicht leisten zu köllnen erachtet , hat
er solches in seinem Protokolle samirt den» Ta¬
ge , an welchem er einen dergleichen ' muthwilli-
gen Beschwerführer abgewiesen hat , getreulich
anzu 'nerken , und auch dem Unterthan selbst auf.
sein Anv'erlangen einen schriftlichen und vre Ur¬
sache, warum er denselben abgewiesen habe,
enthaltenden Bescheid zu behändigen.

Z. 6 . Der Unterthansadvokat hat bey der wirk-
' liehen Vertretung der Unterthänen jederzeit nach

der Vorschrift der festgesetzten Derfahrungsart
in Unterthanssachen sich genau und pünktlich zu
verhalten , die Gerechtsame der ' Unterthanen
getreulich und auf das Beßte zu vertreten , und
überhaupt dem Unterthan allen erfoderlichen
Keystand zu leisten. - ''
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§. 7 - Ingletchen liegt dem Unterthansadvokaten
vorzüglich ob , die von der Landesstelle erfolgt?
Erkenntniß ganz unverzüglich hen Unterthanen
zu benachrichtigen / den nach der Vorschrift der
Gerichtsordnung offenstehenden wettern Rekurs
jederzeit gleich von selbsten zu ergreifen , und
zugleich den Unterthan von den Folgen des wer«
teren Rekurses - - wenn der Unterthan sich äu¬
ßerte selben betreiben zu wollen,  und dessen
Folgen vielleicht nicht recht etngesehen hätte —»
klar und deutlich zu belehren.

§. 8 - Sollte der Unterthansadvokat einem Unter¬
than in einer gegründeten Beschwerde aus Ge¬
mächlichkeit , Ungeduld oder andern Nebenab¬
sichten seinen Beystand verweigern , oder nach¬
lässig leisten, , oder die UillersiurLiv caulreohne
hinlänglichen 'Grund vorschützen , oder von dem
Unterthan für die geleistete Vertretung einige
was immer für einen Namen haben mögende
Bezahlung oder Belohnung verlangen , oder
unter was immer für einem Vorwände Geschen»
ke annehmen : so ist selber von der Landesstelle
das erste und zweytemal mit einer dem Armen-
hquse zufliessenden Geldstrafe von 5 bis io Du¬
katen zu verweisen , hingegen das drittemal al-
sogleich von seiner Pflicht und Besoldung zu ent¬
lassen , und nach den Umständen noch besonders
zu bestrafen.

§. 9 . Der Unterthansadvokat hat alle in Unter-
thansangelegenheiten an die Stellen , oder auch
an den in Wien aufgestellten Unterthanshof-
agenten einzusendenden Anbringen , Schreiben
und Akten mit der gehörigen Aufschrift versiegelt
postfrey zu übermachen , und vice verla die an
ihn gehörigen , postfrey zu empfangen , ( 178 r
Sept . r .) ,

§ . . io In Rücksicht der Klage , welche der Unter-
thansadvokqt ( §. ZZ. U. Pat . ) vorzubrtngen
hgt , ist am 14. März 178z die Erläuterung er¬

folgt.
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folget, nähmlich die Sache wäre nur auf den Fall
zu verstehen, wenn es auf Verbringung einer
neuen Klage oder auf eine litis conteliLtio-
nem (Bestätigung) in Vertretung eines Unter-
thans gegen die Herrschaft ankömmt, nicht aber
wenn es um die Fortsetzung eines anhängig ge¬
worbenen Rechtshandels zu thun wäre. ( L. IV.
rr>74. I . l . 125.)

Unvermögen zur Ehe, siehe Ehe §. 44. 45» 46.
Unterwalden , f. Conkurs §. 106.
Unwissenheit in Zollsachen, wird bey einer sich zei¬

genden Unrichtigkeit als Entschuldigung nicht av-
genommen. (Jos . Z. G. §. Z2. L7)

Unzucht:
§. t . s) Wer in feiner Wohnung Unzucht ge¬

stattet, wer Verdienst, und Gewinn in dem
jucht, baß er Personen beyderley Geschlechts zur
Unzucht Gelegenheit verschafft, auch wer ohne
Gewinnsucht eine Weibsperson in Bekannt¬
schaften» und Gelegenheiten verleitet, durch die
sie zur Unzucht verführt wird , macht sich des
politischen Verbrechens der Kuppeley schuldig;
wenu sie auch Freunde, oder Diener desjeni¬
gen wären , wegen welcher sie zur Kuppeley
Mithilfe geleistet haben, d) Zur Strafe dieses
Verbrechens wird für das erstemal anhaltende
öffentliche Arbeit festgesetzet. Doch ist die Stra¬
fe zu verschärfen, wenn eine unschuldige Per¬
son dadurch verführt worden. Kömmt der
Verbrecher zu wiederholtenmale ein , so ist er
auf die Schandbühne zu stellen, mit Streichelt
zu züchtigen, und aus dem Orte des verübten
Verbrechens zu entfernenz oder wenn er ein
Fremder ist; aus den sämmtlichen erbländtschen
Staaten abzuschaffen. (I . lV . 6i 1. II. §. 7z,
74 »)
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Z. 2 . 2) Jedermann , er seyMann oder Weib, der
mit seinem Körper Gewerb treibt, und mit Un*.

.jucht sich Verdienst schasst, ist eln politischer
Verbrecher, b) Der Schuldige ist das erstemal
mit zeitlichem strengeren Gefängnisse zu bele-. ^
gen. Bey öfterer Wiederholung ist die letzte
ausgestandene Strafe immer zu verdoppeln^
und mit anverweiten Züchtigungen durch Fa -,
sten, oder Streiche damals zu verschärfen, wenn
minderjährige Leute verführt worden Ist ve'r
Schuldige ein F emder, so ist derselbe aus den
fämmtlichen Erdländern abzuschassen. ( I - lV.
6n . II . §. 75 , 76.)

Urbar:

§. i . Urbarsgerichte in Tyrol haben die Realgerichts^
barkeit ; und wann die Personalgerichtsbarkeit.

^ ( I . VI . 1064.) , . ,
L. a . Wege» der Beweiskraft bey obrigkeitlichen

Urbarien , bat es bey dem Gesetz von 4. Sept.
t/86 sein Verbleiben. ( L. 199.)

Z. z- Streitigkeiten in Görj und Gradiska zwi¬
schen Urdarsherren und Urbarsholden wegen
geforderten Giebigkeiten, gehören vor das Kreis-
Mt ; zur Eintreibung der liquiden Aüsstände
ist von den Jurisdiktionen die Assistenz nach
vorigen Urbarium, und der Ständen eingeräum¬
ten Exekution zu ertbeilen. ( 1790. Iuly 19.)
S . Fr ohne §. 40 ; Stockurbmtum.

Urkunde : < ,
§. i . Beweise durch briefliche Urkunde, im XIH.

Kapitel der allgemeinen Gerichtsordnung, ( k
. m —rZ5.) ^ .

s 2. Urkunden können in .Satzschriften, im Ori¬
ginal , oder in blossen Abschriften grleget wer¬
den. ( 1 . 1. 197 ,

§. Z. Urkunden , deren Richtigkeit die Parthey.
snödrüchlich oder stillschweigend anerkennt, könne«von
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hon Richter nicht verwürfen werden. (I * ^
iy7- k.)

j . 4. Landtäfitche Urkunden auf Pargament zu
schreiben, ist nicht nörhig. ( I . I. ZZ',. ä .)

Z. 5. Urkunden, aus den schon vorhin verhan¬
delten Prozessen, so wie jene , die sich beym
Gerichte befinden, oder ats ein Inürurvenlum
«ommune in Gegenthetls Handeir sind, müssen
kn einem neuen Verfahret beygcleger werde».
(I . l . t 97. c.)

§. 6. Was wegen der Ürkundenlegungbey Vmts-
inrsrulirung zu beobachten? (Z . 197. e. ZZZ.
I.)

z. 7. Wie sich bey Registraturen mit den alte»
Urkunden zu benehmen. (I . II . 469. x.)

Z. 8. Ulkundenmittheilung kann gerichtlich odr»
außer gerichtlich geschehen. ( I . I . Z35. s.)

j . a . Wenn im nähmlichen Geschäfte mehrere
gleichlautende Urkunden errichtet, und zur IN-
tabulation gebracht werden, soll nur ein Exemp
plar der landtässtchvorgemerkten Urkunde mit
dem landräfiicken Zertifikat der geschehenen Ein¬
verleibung in die Landtafelbücher versehen, und
wann es auf die Extabulation ankommt, die»
fes allein bestehende Original sä Lssssnäum
eingelegt werden. ( I . H. 478. s.)

§. ic». Wie ist sich bey Urkunden, in denen der
Ort der Vormerkung eigens angewiesen ist, zu
benehmen? ( Z. H. 478. ü.)

L. er . Urkundenlegungsstreit ist durch Urtheil m
erledigen. ( I . It . 489. y.) ^

L. rs . Urkunden, welche die geistlichen Amtsge-
schäfte betreffen, müssen aus der Verlassenschäft
eines der protestantischen Religion zugcthanenen
Superintendenten oder PastorS, dem betreffenden

. ConsistoriüM einqesendet werden. )
k. iZ. lieber, die bey einer Tagfatzung eingelegten

Schriften, ist ein Verzeichnis zu führen. (I .-Ü. 464.)
§ 14.
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§. t4 . Beym Hauptprozesse beyltegende Urkundest,
müssen in der Widerklage ueuerdings einge¬
legt werden . ( I . IV . 621 . x .)

Z. 15 . Von der Parthey , die sich in ihren Satz-
schriften , oder bey der Tagsatzung auf eine
Urkunde bezieht , muß solche auch dann beygelegt
werden - wann sich die Urkunde beym Gericht
als ein gerichtliches Instrument befindet , oder

>> als ein Instrumenturn eommuae in Gegrntheils
Händen wäre . ( I . IV . 62 ^ 2. )

§ 16 . Niemand kann verhalten werden , Urkun¬
den auf Pergament tn Iustttzsachen ausferttgen
zu lassen . ( I . IV . 62s .)

5. r/. Klösterliche Urkunden sollen von den Vor¬
steher des Klosters eigenhändig mit deck Kon¬
vent unterschrieben werden . ( I ' IV «ö56 .)

5. r8. Urkunden, welche sich tn Händen des Rich¬
ters oder Gegentheils befinden , müssen beyck
rechtlichen Verfahren gelegt werden . ( I . lV^
621 . s .)

§ . 19 . Bey Errichtung der Urkunden , ist der ge¬
meine Mann nicht an das Ortsgertcht zu ver¬
weisen . ( I . V . 8oz .)

K. 20 . Das Recht die Einsicht der Urkunden ge¬
richtlich zu verlangen , ist auch demjenigen bin¬
nen der gesetzmäßig bestimmten Frist nicht be¬
nommen , der die außergerichtliche Einsicht der¬
selben nicht verlangt hat . ( I . V . 829 . b .)

§ . 2l . Unter die öffentlichen Urkunden gehören
keine anderen Notariatsinstrumente , als die
Wechselproteste . ( I . V . 860 . s .)

§ . 22 . Dir volle Glaubwürdigkeit der Urkunden
ist nicht aus den Notarjatsdiplomen , sondern
einzig aus der Gerichtsordnung zu entnehmen»
(I . V . 878 . s .)

§. 2Z. Urkunden sollen dem Rathsprotokoll nicht
beygebunden werden . ( I . V . 795 . e)

Z. 24 . Wegen der gerichtlichen Einsicht der Ur¬
kunden , darf beym schriftlichen Verfahren die

Hälft
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Hälfte der ersten Frist zur Satzfchrift nicht ver¬
absäumt werben . ( I - V . 829 . s .)

Z. 2L. Wegen neu Vorgefundenen Beweis - und
Gegenbeweismtttel bteibt der von Gegenthetl
avzulegende Eid in suspenso . ( Z . VI yn .)

Z. 26 . Den Partheyen kann nicht aufgetragen
werden , in was für einer Sprache ste ihre
Schuldscheine , und sonstige Urkunden errichten
sollen . ( I . VI . ro2Z .)

§. 27 . Auch diejenigen Urkunden können der Land¬
tafel etnverletbet werden , welche in einer an¬
dern als der deutschen, oder böhmischen Spra¬
che abgefasset sind. ' ( I . VI . 102z . )

§. 23 . Urkunden in einer Sprache verfaßt , wel¬
cher der Richter , unter dem die Landtafel steht,
nicht kundig ist , find übersetzt mit dem Origi¬
nal einzuverleiben . ( I . VI . 102z .)

§. 29 . Die im Z. l2Z . u. 125 . d. G . O . zur Ein¬
sicht der Urkunden ausgemessenen Fristen , ha¬
ben die Anwendung nur in den Fällen des
schriftlichen Verfahrens ; beym mündlichen Ver¬
fallen hingegen ist die Einsicht der Urkunden
bey der Tagsayung vorzunehmen . ( L. 135.)

Z. zo . Urkunde ; deren Bestimmung , ist eine etn-
gezangene oder erfüllte Verbindlichkeit zu be¬
stätigen , jemanden ein Recht zuzueignen , oder
eine Pflicht aufzutragen , in Behauptung einer
Gerechtsamme , oder in Verthetdigung gegen
einen Anspruch zum Beweise zu dienen , muß auf
einem gestempelten Papier geschrieben werden,
wenn gleich diese Urkunde nie vor Gericht ge¬
langen sollte , ( §. r ) wenn sie aus mehreren
Bögen bestehet , so muß jeder Bogen mit dem
klassenmäßigen Stempel bezeichnet seyn. ( I . V.
776 . §. 4 )

§. 3 ». Gerichtlich erneuerte Urkunden , unterlie¬
gen dem Stempel , welcher denselben bey
ihrer ersten Errichtung nach dem gegenwärti¬
gen Gesetze angemessen ist. ( I . V . 776 »

Zustitzcobep IX . Sd . L §.
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Z. S . 'L,.) Stempel frey. kk. U. mm. nv.
— Urkunde» geistliche, s. Stempel frey e., - 7:
Urkunvenbet.az, st Stempel frey. na,

Wthell:
§. i . Von denUrchetlen im vier und zwanzigsten

Kapitel der G. O. 5. 247—251.
Z. 2. Was in Z. 302. der G. O. von der Einver¬

leibung des Unheils rc. in eine Landtafet, in
ein Stadt -oder G undvuch gesagt worden, gilt
auch in 'Be gwe kssachen. (I . l . 27. §. 24.)

§. z. Die Uriheilötâ eu bezahlt jede Partbey ganz.
(I . 1. 6ä «>.)

§. 4 In U tyeilen sind die Streitgenoffen genau
auszndrücken. ( 1 . 1. 306 e.)

§. 5. Das Urtheil soll enthalten, ob die Schuld
Ltiigeiianven wo ben. ( I . l . H8 )

§. 6. D ,s Intimationsdek.et eines Urchetls, un¬
terliegt ferner oesonoery Laxe. ( I . I. isy . 1.)

§. 7. Üivec ein Urtheil in Oo.ntun;aeiLm, kann -
appellict werben. (I . I . iyg.)

Z. 8. Urtheil kann erst, nach verstreichener Appella¬
tionsfrist zurExekution gebracht werden(I .lry9 .)

§. 9. In UrtheUcn stad die Partheyen nahmentlich
ausjudrücken, wie ste entweder in der Vollmacht
oder in oer Satzsch ift erscheinen. ( I -l - Zo6. e.)

§. rr>. Bey kassuteu UctheUen soll der untere Rich¬
ter über die Ursachen der Kafftrung belehret wer¬
den. ( I . I. zoL. q.)

5. i l . Kceiöänttlkches irriges Benehmen, welches
die Behebung einer kreisämtlichen Verordnung^
oder eines Urthejles fordert, ist der Landes¬
steile vorzulegen. <I . 1.549.)

Z. 12. Das Urtheil, weiches auf einen Beweis
oder Eid,  oder sonst ein anderes Bedingntß
ausfallet, kann die schleunige ExekutivO nicht
nach sich ziehen. (I . U.Z87.)

s. rz. Was ist zu bemerken, wenn das Urtheil
erster Instanz von DemAppellatiLnsgtticht qb-
geändert worden. (I . H. 426.)
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L. ich. Urtheile sollen von dem Präsidium; Vi-
zepcäsidium, und einen Setretüc auszeferttget
werden. (I . Ii . 464. §. 84 )

§. , z. Urthrir erwach,t in Rechtskräften noch 14
Lagen ve>n Lage des zugestellten Spruchs,
(I - U. 47r.)

§. l6 . Las Urtheil soll in Ansehen der, von der
Hauplsumme taufenden Interessen den Dernü-
num a czuo genau bestimmen. ( I *Ll. 47z. e.)

§. 17. In Betreff des in mehreren Punkten ad-
gefaßten Ürtheils (I . II. 489. ppp)

L, lg. Auch bey einem kaffirten Urtheil kann re«
kurrtrt werben. (I . IV. 619. b.)

^ 19. Ein Urrheil , dem Einbeglettungsbertcht
an das Ooergericht beyzulegen, ist unnöthig,
wenn es schon die Parthey ihren Beschwerden
beygelegt hat. ( I . IV. 619. c.)

§ -0. Oberrtchterltches Urtheil ist nur eines zu
fällen.' wenn gleich beyde Thette appellirt ho¬
ben. ( I . IV. 620. p.)

§. 2l . Schiedsrichterliche Urtheile, wenn sie mit
dem, des ordentlichen Richters ähnlich ausfal-
len, lassen noch immer den Appellationszug
ju. ( I . lV. 62l . 0.)
22. Las Urtheil, in welchem der angebothene

Ersüllungsetd nicht ausdrücklich verworfen wor¬
den, schließt den angebothenen Eid nicht aus.
(I , IV. 74Z. )

Z. 2z. Ein Urtheil, wodurch ein Schadenersatz
gegen Ablegung des Schätzungseides zuerkannt
werben will , muß auch den durch richterliche
Mäßigung bestimten Betrag des Ersatzes ent¬
halten. ( I . VI. rogi . b.)

§ 24. Wie sich mir der Zustellung deS Ur-
theils in Ansehung der Parthey deren Auf¬
enthaltsort unbekannt ist, zu benehmen. ( L. 2̂ 5.)

1 25 . Auch von jenem Urtheil, welches in Folge
ds §. z. des Gesetzes von 22 Febr. 1791,.
siber. die. Gültigkeit , oder Auflösbarkeit der

Ehe



zr § ^ Urtheil — Urp.

Ehe geschöpft worden , bleibt der Bppellations-
zug offen , und ist in solchem Fall von dem
Rekurs keine Frage . (L . 256 .)

§. 26 . Auch jene Urtheile , die über eine , sich
auf einen vorgemerkten Schuldbrief gründende

- Exekuttonsklage ergehen , sollen der Landtafel
ctnverleibet werden . ( L. 65 . b )

Z. 27. Während des Rekurses über dir Förm¬
lichkeit des , bey dem ersten Richter noch im
Zug befindlichen Verfahrens , bis zu desselben
Erledigung , kann mit der Schöpfung des Ur-
theiles nicht vorgegangrn werden . ( L. zi .) Der
Richter hat daher mit dem Urtheile so lange
tune zu halten , bis die , im §. 267 . der G.
O . dem Rekurse offen gelassene Frist von 14
Tägen verstrichen ist. ( 1790 . Nov . 29 .)

Z. - 28 . Von dem richterlichen Urtheil nach den
Gesetzen. ( L. n ; . Z. 2.)

§. 29 . Uiber die Frage : Ob auf Einschreiten des
ssuäicir coxnitionis die Einverleibung der zur
Erwirkung des Pfandrechts auf eine Realität,
oder auf die Früchte einer Realität verwillig-
ten Vormerkung ohne Beybrtngung des Ort-
ginalurtheils von dem ssuäice executionis ver-
willtgt werden können ? wurde entschieden, daß
sich das Gesetz von 12. Dezemb . »785 , gegen¬
wärtig zu halten sey ; die Anordnung wegen Bey-
brtnqung der OrigtnaUen , habe lediglich aufdie
Part Heye« denBezug . ( 1791 . Aug . 16. Böhmen )

Z. Zv. Bey der Zustellung des Urtheiles ist
sich den §. z9r . der G . O . gegenwärtig zu hal¬
ten . ( 1792 . Fevr . 16.)

§. zr . Urtheile des Appellationsgerichtes und von
der untern Behörde ergehende Intimationen ^der¬
selben an die Partheyen , unterligen dem Stein-
pel der dritten Klasse zu 15 kr. ( I . V . 776 - §.
»9 . ce .-) der ersten Behörde , dritte Klaste . 15 kr.
Z. ly . ää .) s. Konkurs K. 22 . 28 . 5

, IKpr ( s. Konkurs Z. 95 .)
Ende des neunten Bandes.
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